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Die Rektoren der Universität Heidelberg von 1386 bis 2013 
Amtsaufgaben – Wahlmodalitäten1  

Der am 17. November 1386 gewählte erste Rektor der knapp einen Mo-
nat vorher eröffneten Universität Heidelberg war der Artisten-Magi-
ster Marsilius von Inghen; seine Amtszeit betrug drei Monate mit der 
Option unbeschränkter Wiederwahl für weitere drei Monate. Die drei 
Wahlberechtigten (damalige Mindestanzahl) mussten Lehrende (magi-
stri regentes) an der Artisten-Fakultät sein, aus der die jetzige Philoso-
phische Fakultät hervorgegangen ist.   

Der heutige 7�8. Rektor, der Geograph Bernhard Eitel, wurde am 1. 
Oktober 2007 vom Universitätsrat, bestehend aus sechs externen, nicht 
der Universität Heidelberg angehörenden Persönlichkeiten, und fünf 
Universitätsmitgliedern, für sechs Jahre mit der Möglichkeit einer ein-
maligen Wiederwahl gewählt. Die Wiederwahl für seine zweite Amts-
zeit, beginnend am 1. Oktober 2013, erfolgte am 11. Dezember 2012. 
Wählbar waren alle Professoren, die hauptberuflich der Ruperto Carola 
angehören oder eine Person mit abgeschlossener Hochschulausbildung 
und mehrjähriger beruflicher Tätigkeit.

1386 und 2012 markieren die Eckdaten für die erste und die letzte ak-
tuelle Rektorwahl an der Universität Heidelberg. Wie sahen und se-
hen die Amtsaufgaben der Rektoren von 1386 bis heute (Februar 2013) 
aus? Wie wurden zwischen 1386 und 2013 die Rektoren gewählt? Wir 
haben diese Fragen auch aus der Perspektive der Verwaltungs-, Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte betrachtet.

Eine vergleichbare Untersuchung zum Thema „Rektoren“ gab es für 
die Universität Heidelberg bislang nicht. 

�	 Siehe	ergänzend	zu	diesem	Beitrag:	Drüll, Dagmar, Zimmermann, manfreD, Hes-
se, Daniela:	 Rektoren	 der	 Universität	 Heidelberg	 in:	 Wissenschaftsatlas,	 20��,	
S.	246-249.	Die	englische	Version	des	Aufsatzes	 ist	veröffentlicht	unter	dem	Ti-
tel:	 Rectors	 of	 Heidelberg	 University	 in:	 Wissenschaftsatlas,	 20�2,	 S.	 246-249.	
	
[Grau	markierte	Abschnitte	behandeln	die	Modalitäten	der	Rektorwahlen]	
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Amtsaufgaben und Befugnisse der Rektoren sowie Modalitäten der 
Rektorwahlen von 1386 bis heute (Februar 2013)
Der Bezeichnung „Rektor“ liegt das lateinische Verb regere = leiten zu-
grunde; damit wird eine Leitungsfunktion impliziert. Waren die Heidel-
berger Rektoren tatsächlich vom Mittelalter bis heute uneingeschränkte 
Leiter der Universität? Wie entwickelte sich die Institution des Rektor-
amtes? Diese Fragen versuchen wir im Folgenden zu beantworten. 

Marsilius von Inghen, „anheber und regirer“ der Universität 1386-
1396
„Unsers studiums zu Heidelberg ein anheber und regirer“ – dies sind 
die Worte Kurfürst Ruprechts I. (Regierungszeit 1353-1390) im Juni 
1386 über die Funktionen des ersten Rektors der Universität Heidel-
berg, des Magisters Marsilius von Inghen aus Nimwegen (* ca. 13�0  † 
1396).2 „Anheber“ aus dem Grunde, weil die Initiative zur Gründung 
der Universität wohl auch von Marsilius ausging und dem Wunsch des 
Kurfürsten, ein „studium“ einzurichten, entgegenkam; „regirer“, weil 
Marsilius vor seiner Rektorwahl im November 1386 bereits fünf Mo-
nate vorher von Ruprecht I. als „regirer“ bestellt worden war. 

Wer war Marsilius von Inghen?3 Marsilius’ wissenschaftliche Karriere 
begann 1362 als Lehrender an der Artisten-Fakultät der Universität Pa-
ris und endete zunächst 1378 mit dem Beginn des Schismas, der Spal-
tung des Christentums durch die Doppelwahl von Päpsten, die in Rom 
und Avignon regierten. Als Mitglied der englischen Nation, einer Kor-
poration, die nord- und osteuropäische Studenten und Lehrer zusam-
menfasste, verlor Marsilius Pfründen und Ausbildungsrechte in Paris, 
da sich die „natio anglicana“ für den Papst in Rom entschied, während 
die Universität in Paris den Papst in Avignon anerkannte. 

Nach 1378 verliert sich zunächst Marsilius’ Spur, bis er 1386 in den 
Heidelberger Universitätsakten genannt wird.� Es ist anzunehmen, dass 
er bereits ein Jahr früher in Heidelberg eintraf und den Kurfürsten als 
„anheber“ bei der Gründung eines „studium generale“ nach Pariser  
 
2	 Winkelmann,	Urkunden,	�886,	Nummer	(abgekürzt	Nr.)	3.
3	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�386-�65�,	2002,	S.	373	

folgende	(abgekürzt	f.).
4	 Die	Amtsbücher	der	Universität	Heidelberg,	Band	(abgekürzt	Bd.)	�,	�986,	Nr.	73.
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Vorbild in Heidelberg unterstützte. Für Ruprecht galt es, die kleine 
pfälzische Residenzstadt mit höchstens �000 Einwohnern auf 0,2 km² 
Stadtfläche nicht nur zu einem geistigen Mittelpunkt zu machen, son-
dern um hier vor allem Staats- und Kirchendiener römischer Obedienz 
in der und für die Pfalz auszubilden. 

Marsilius war vorausschauender Planer und Organisator beim Aufbau 
der Universität, ein „Gründungsunternehmer“.5 Als „anheber und re-
girer“ brachte er genügend Erfahrung mit, war er doch bereits zweimal 
Rektor an der Universität in Paris gewesen. Ein Grund mehr für Rup-
recht I., am 29. Juni 1386 die Bestellung Marsilius’ zum Gründungsrek-
tor der Universität Heidelberg zu beurkunden „ ... und daz er uns unsers 
studium zu Heidelberg ein anheber und regirer und dem furderlich for 
sin sal“ – so der genaue Wortlaut der Urkunde;6 dafür erhielt Marsilius 
ein fürstliches Gehalt von 200 Gulden jährlich. Zuvor war bereits am 
23. Oktober 1385 in Rom die päpstliche Stiftungsbulle für die Uni-
versitätsgründung ausgestellt worden, denn ohne diese Genehmigung 
wurden die erworbenen akademischen Grade in der christlichen Welt 
nicht anerkannt.

Als „regirer“ der Universität ließ sich Marsilius die Rechtssicherheit 
für die Universität in fünf verschiedenen kurfürstlichen Gründungsur-
kunden auf Latein und ein Mal auf Deutsch bestätigen, von denen heute 
allerdings nur noch eine der lateinischen Fassungen existiert. Hierin 
heißt es in deutscher Übersetzung: „ ... Damit wir die uns durch den 
Apostolischen Stuhl gewährte Freiheit zur Gründung eines Heidelber-
ger Studiums nach dem Vorbild des Pariser Studiums nicht zu miß-
brauchen scheinen und so ... des gewährten Privilegs beraubt zu werden 
verdienen, haben wir in sorglicher Beratung als für alle Zeiten in ihm zu 
beachten beschlossen, dass die Universität des Heidelberger Studiums 
geführt, geordnet und reguliert werde nach der Art und Weise, wie sie 
in der Pariser Universität beachtet zu werden pflegt ... Desgleichen dass 
jene Universität von einem Rektor geleitet wird, einem Magister in den 
Künsten, so wie es der Fall in Paris ist, und von keiner anderen Fakultät 
Doktor oder Magister, der nach unserem Willen auch viermal im Jahr 
an den Tagen, an welchen dies in Paris üblich ist, neu eingesetzt wird.  
 
5	 moraW,	�986,	S.	72.
6	 Winkelmann,	Urkunden,	�886,	Nr.	3.
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Erste Seite des ersten Bandes der Matrikel der Universität Heidelberg mit 
den Namen der inskribierten und vereidigten Magister, Scholaren, Doktoren, 
Lizenziaten und Bakkalare 1386, darunter auch zwei Einträge des ersten Rek-

tors Marsilius von Inghen (Universitätsarchiv Heidelberg (UAH): Signatur 
der Quelle: A-702/1 Folio 1 recto; Signatur des Bildes: UAH Bildarchiv Dig 

0010�. – © UAH. – Photo: Gabriel Meyer).
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Außerdem wollen wir und ordnen an, dass, wenn ihre Angehörigen 
versammelt sind, die ganze Universität unseres genannten Studiums ... 
ihr passende Statuten sich geben kann ...; und dass die jeweiligen Sta-
tuten diejenigen, die sie beschlossen haben, und ihre Nachfolger für alle 
Zeiten zu ihrer Einhaltung verpflichten ... “.7 Am 18. Oktober 1386 fand 
im Beisein Ruprechts I. die Messe zur Eröffnung der Universität in der 
Heiliggeistkirche statt.

Marsilius und seine Amtsnachfolger 1386-1558
Marsilius, der neun Mal der Heidelberger Universität als Rektor vor-
stand, legte einen von ihm und seinen Nachfolgern bis ins 15. Jahrhun-
dert geführten liber papireus, ein Amtsbuch, an. Leider ist dieser Codex 
wohl während des 30-jährigen Krieges verlorengegangen, es existiert 
aber in Teilen eine Abschrift davon im Amtsbuch der Juristischen Fa-
kultät.8 Der liber papireus war mehr als eine Aktensammlung, er ent-
hielt u.a. auch einen Bericht über die Gründung der Universität, ihre 
Statuten, Urkundentexte, Rechtsverbriefungen, Dokumente, Amtseid-
Formeln, Übersichten über Vermögenswerte, den Bücherbestand sowie 
die Ausgaben und Einnahmen; er war vor Allem eine Anleitung für die 
Amtsführung der Rektoren und bildete die Grundlage für die Verfas-
sung der Universität.9

Die Abschrift des liber papireus legt ein beredtes Zeugnis über die viel-
fältigen Aufgaben der Rektoren ab; so oblagen den Amtsträgern vor 
allem 
–  Führung der Matrikel (blieb bis ins 19. Jahrhundert Aufgabe des 

Rektors)
–  Vereidigung von Studenten, Gewährung des Armenrechts für Stu-

denten, Erlass oder Stundung der Immatrikulationsgebühr
–  Bekanntgabe der akademischen Gesetze vor Lehrenden und Stu-

denten
–  Bewahrung und (Mit-)Verwaltung der „cista“ oder „archa universi-

tatis“, der Archivtruhe, in der vor Allem rechtssichernde Urkunden 
und das Universitätssiegel aufbewahrt wurden

7	 DücHting,	2005,	S.	27,	29.
8	 Universitätsarchiv	Heidelberg	(zitiert	UAH)	RA	653.
9	 Siehe	auch:	Die	Amtsbücher	der	Universität	Heidelberg,	2	Bde.,	�986-200�.
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Oben: Das Große Siegel der Universität Heidelberg, hier ein Abdruck mit 
Resten der Pergamentpresseln des bis ins 18. Jahrhundert verwendeten und 
wohl nicht mehr erhaltenen Originalstempels von 1386. Legende: s(igillvm) 

vniversitatis stvdii heydelbergensis (UAH Siegel Nr. 005. – © UAH. – Photo: 
Gabriel Meyer).

Unten: Das durch Bildmontage mit anderen Originalabdrucken ergänzte Uni-
versitätssiegel (© UAH. – Photo: Gabriel Meyer).
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Der silberne Stempel zum Rektoratssiegel (auch <Kleines Universitätssiegel> 
genannt) von 1386 ist im Original erhalten und wird heute im Münzkabinett 

des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe aufbewahrt. Legende: s(igillvm) 
rectoratvs stvdii heidelbergensis (hier: Abdruck an der Urkunde UAH XII, 2 

Nr. 1�70 vom 28. November 17�1. – © UAH. – Photo: Gabriel Meyer).
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–  Ausübung der Gerichtsbarkeit bei geringfügigen Vergehen von 
Universitätsangehörigen, auch durch Aussprechen von Verboten 
bei kleineren Delikten, wie beispielsweise für Studenten das Fan-
gen von Tauben der Heidelberger Einwohner oder das Tanzengehen 
in der Stadt (die Gerichtsbarkeit übernahm 1558 ein Consistorium,  
siehe hierzu Abschnitt Aufgaben und Befugnisse des Rektors 1558-
1774)

–  Regelung von Stundenplan, Gottesdiensten und Festkalender sowie 
von Zeremonien und Überwachung ihrer Einhaltung

–  Überwachung der Einhaltung der Statuten
–  Bewahrung der guten Sitten bei Studenten und anderen Universi-

tätsangehörigen
–  Verwahrung des Rektoratssiegels sowie des Universitätsszepters
–  Verwaltung der Strafgelder, Immatrikulations- und Siegelungsge-

bühren (die Gebühren gehörten zu einem Drittel dem Rektor persön-
lich)

–  Aufbesserung der Finanzmittel der Universität (z.B. durch kluges 
Anlegen von Erbschaften in Pfründegüter)

–  Aufsicht über die Universitätsgebäude, auch über die Bibliothek.

Alle wichtigen Entscheidungen, die den gesamten Bereich der Universi-
tät betrafen, beispielsweise Beschluss neuer Statuten (wenn diese nicht 
vom Kurfürsten oktroyiert wurden), Wahl des Rektors, Besetzung von 
Lehrstühlen, Vergabe von Pfründen, wurden in der Congregatio doc-
torum et magistrorum (siehe nächsten Abschnitt) – stets unter Vorsitz 
des Rektors – getroffen und die Ergebnisse von ihm verkündet. Hier lag 
bereits das Kollegialitätsprinzip zu Grunde, das – mit Unterbrechung 
von 1933 bis 19�5 – bis heute (2013) an der Universität Heidelberg 
Gültigkeit hat: die von gleichberechtigten Mitgliedern eines Gremiums 
mehrheitlich gefassten Beschlüsse werden nach außen mit einer Stimme 
vertreten. Die Congregatio wurde 1�52 vom (Universitäts-)Rat, ebenso 
Consilium universitatis und nach 1520 auch Senat genannt, abgelöst. 

Das von Ruprecht I. gegebene Versprechen, dass „die ganze Univer-
sität unseres genannten Studiums ... ihr passende Statuten sich geben  
kann“,10 wird bereits von seinen Nachfolgern, u.a. den Kurfürsten  
 

�0	 DücHting,	2005,	S.	29.
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Zeichnung eines Gehenkten im Rektorbuch der Universität Heidelberg, 
eingetragen 1�26. Anlass: Mitglieder des kurfürstlichen Hofes nehmen einen 

von der Schlossmauer oder von dem äußeren Tor auf die Stadt Heidelberg 
blickenden Studenten als (Spion) verdächtig gefangen, führen ihn vor die 

Stadtmauer und hängen ihn an einem Nussbaum auf. Nach heftigem Protest 
der Universität drückt Kurfürst Ludwig III. sein tiefstes Bedauern über den 
Vorfall aus und erklärt vor der hierfür extra einberufenen Universitätsver-

sammlung, dass, hätte er von dem Vorfall gewusst, gegen den Studenten ein 
ordentlicher Prozess geführt worden wäre. Ludwig III. verfügt allerdings, 

denjenigen mit dem Tode zu bestrafen, der noch einmal über das Geschehene 
spricht (UAH RA 65� Folio 53 recto. – Photo: Gabriel Meyer).
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Ludwig III. (1�10-1�36) und Friedrich I. (1�51-1�76) gebrochen. So 
bestätigte beispielsweise zwar Letzterer am 29. Mai 1�52 vollmundig 
seiner Universität, dass Rektor und Rat „alle ... universitet sachen han-
deln und die ußzurichten macht haben sollten“,11 verstieß allerdings 
kurz darauf dagegen, indem er der Universität – ohne vorherige An-
hörung – Anweisungen über die Vergabe von Lekturen (heute: Profes-
suren) und den dazugehörigen Pfründen und Häusern gab. Da die Uni-
versität nicht gleich einwilligte, zwang er sie unter der Androhung, wer 
nicht zustimme, möge die Stadt verlassen und nie wiederkommen, zur 
Annahme, die dann auch drei Tage später erfolgte12. Der Nachfolger 
Friedrichs I., Philipp (1�76-1508), wies die Universität in aller Deut-
lichkeit in die Schranken: „Das auch unser studium … nit ußer handen 
gewachsen, sundern noch hüt bi tag unser studium si, das wir auch nit 
mee zusehen und, wo geirrt oder mangel were, reformirn und das re-
giment der universitet zu besserung endern, … deß werden wir uns nit 
bald uberstritten [streitig machen] lassen“.13

Nicht unerwähnt bleiben soll der den Rektor vom 1�. bis ins 20. Jahr-
hundert begleitende (Ober-)Pedell, der u.a. bei offiziellen Auftritten mit 
dem „stab“ (Szepter) dem Amtsinhaber voranging und bei Promotionen, 
Gottesdiensten oder Festivitäten etc. den Universitätslehrern den ihnen 
nach ihrer Rangfolge gebührenden Platz anwies. Die letzte Erwähnung 
dieser Dienstbezeichnung findet sich im Personalverzeichnis der Uni-
versität Heidelberg im WS 1952/53.

An den Rechten und Pflichten des Rektors änderte sich bis 1558 nichts 
Wesentliches, auch wenn 1522 Kurfürst Ludwig V. (1508-15��) eine 
einschneidende Statutenänderung, die Wahl des Rektors betreffend, 
versuchte, aber am Einspruch der Universität scheiterte (siehe hierzu 
Abschnitt Freie Rektorwahlen 1393-1558).

Wenden wir uns der Frage der Wahlmodalitäten der Rektoren zwischen 
1386 und 1558 zu:

��	 Winkelmann,	Urkunden,	�886,	S.	�63	Zeilen	(abgekürzt	Z.)	�3	f.
�2	 Winkelmann,	Regesten,	�886,	Nr.	�7.
�3	 Winkelmann,	Urkunden,	�886,	S.	�99	f.
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Szepter der Universität Heidelberg, aus vergoldetem Silber 1�92 von einem 
mittel- oder oberrheinischen Goldschmied angefertigt. Dargestellt ist Jesus 

mit einem aufgeschlagenen Buch in den Händen, im Kreis von vier jüdischen 
Gelehrten sitzend (Tempelszene). Aufbewahrungsort: Universitätsmuseum 

Heidelberg (UAH Bildarchiv Dia II 00130. – © Universitätsmuseum
Heidelberg. – Photo: Renate J. Deckers-Matzko).
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Rektoren konnten nur Artistenmagister sein 1386-1393
Kurfürst Ruprecht I. legte – wie bereits erwähnt – in der Gründungs-
urkunde die Einrichtung des Heidelberger Studiums nach dem Vor-
bild des Pariser Studiums fest.1� Hiernach waren ausschließlich die 
Lehrenden (magistri regentes) an der Artisten-Fakultät wahlberechtigt 
und wählbar; das Wahlgremium musste sich aus mindestens drei „re-
gierenden“ Magistern zusammensetzen. Zum magister regens wurde 
man nach zweijähriger Lehrtätigkeit an derArtisten-Fakultät nach Er-
langung des Magistergrades. Erst nach 1556 wurde die Bezeichnung 
„Professor“ auch für die Lehrenden dieser Fakultät gebräuchlich.15 
Erst der Magistergrad berechtigte zum Studium an den drei anderen 
(„oberen“) Fakultäten. 
Von November 1386 bis Juni 1393 stellten die Artisten die ersten 27 
Rektoren, die zunächst vierteljährlich gewählt wurden.16

Ruprecht I. hatte der Universität das Recht gewährt, sich selbst im 
erlaubten Rahmen Statuten zu geben. Hierzu berechtigt war die Con-
gregatio doctorum et magistrorum, deren Mitglieder, unter dem Vor-
sitz des Rektors, aus allen Doktoren der oberen Fakultäten sowie den 
regierenden Magistern der Artisten-Fakultät bestanden. Zahlenmäßig 
waren die Artisten überlegen, so dass bei Beschlüssen nach Fakul-
täten, nicht nach Köpfen abgestimmt wurde. 

Freie Rektorwahlen 1393-1558
1393 erfolgte auf Druck der drei oberen Fakultäten die erste einschnei-
dende Änderung des Wahlmodus und der Amtszeit: der zukünftige 
Amtsinhaber konnte demnach nicht nur aus den Reihen der Lehrenden 
der Artisten-Fakultät, sondern auch aus den Reihen der drei oberen 
Fakultäten von allen Doktoren und Magistern auf 6 Monate jeweils 
im Juni und Dezember gewählt werden (seit Dezember 1522 im jähr-
lichen Turnus). Das Gremium für die Wahl des Rektors war also seit 
1393 die Congregatio doctorum et magistrorum, die noch durch die  
 
 

�4	 Siehe	DücHting,	2005,	S.	27-29.
�5	 UAH	H-IV-�0�/4	folio	(abgekürzt	fol.)	65	recto	(abgekürzt	r.)
�6	 Siehe	Weisert, Drüll, kritZer,	2007,	S.	�;	zu	korrigieren	ist	hier	der	Eintrag	über	

den	Theologen	Konrad	von	Soltau,	der	am	23.	Juni	�393	als	erster	„Nicht-Artist“	
zum	Rektor	gewählt	wurde.
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ebenfalls stimmberechtigten Magister ohne feste Anstellung (magi-
stri non regentes) erweitert wurde. Konnte bei der Rektorwahl keine 
Stimmenmehrheit erzielt werden, so sollte aus den Doktoren der obe-
ren Fakultäten und drei Magistern der Artisten-Fakultät ein Ausschuss 
gebildet werden. Wenn auch dieses Gremium zu keinem eindeutigen 
Wahlergebnis kam, wurde von jeder Fakultät ein Wähler benannt und 
zusammen mit dem noch amtierenden Rektor, der ebenfalls stimm-
berechtigt war, konnte so bei insgesamt fünf Stimmen ein Ergebnis 
erzielt werden. 

Nachdem die Bedingung, ausschließlich einen Artistenmagister zum 
Rektor wählen zu können, aufgehoben worden war, kann man von 
einer freien Wahl sprechen, d.h. jeder Wahlberechtigte konnte seine 
Stimme ohne Zwang und unbeeinflusst abgeben; dies galt für die Rek-
torwahl an der Universität Heidelberg bis 1558.

Der erste, 1393 nach der neuen Vorschrift von der Congregatio ge-
wählte Rektor war der Theologe Konrad von Soltau,17 der bereits 1387 
eine Änderung der Wahlbestimmungen gefordert hatte, um der Miss-
achtung der oberen Fakultäten abzuhelfen.

Die zahlenmäßige Dominanz der Artisten in der Congregatio muß 
wohl weiterhin für Unruhe bei den Mitgliedern der oberen Fakultäten 
gesorgt haben, denn 1�52 ordnete Kurfürst Friedrich I. (1�51-1�76) 
an, die Zahl der Artisten in der Congregatio, die er als „universitet rat“ 
oder „consilium“ bezeichnet, zu reduzieren, damit „hinfure die uni-
versitet ... und ire sachen dester fridelicher und forderlicher ußgericht 
werden“ .18 Die Artistenfakultät wurde von nun an nur noch durch den 
Dekan und vier Magister (aus den zwölf ältesten Artisten gewählt) 
im Universitätsrat vertreten, die oberen Fakultäten dagegen durch alle 
ihre Doktoren. 

1�55 sah die Zusammensetzung des Rats wie folgt aus: Rektor, drei 
Theologen, vier Juristen, ein Mediziner, fünf Artisten. Friedrich I. be-

�7	 Biographie	 siehe	 Drüll,	 Heidelberger	 Gelehrtenlexikon	 �386-�65�,	 2002,		
S.	�00	f.

�8	 Winkelmann,	Urkunden,	�886,	S.	�63	Z.	5	f.
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stätigte der Universität, dass Rektor und Universitätsrat „alle ... uni-
versitet sachen handeln und die ußzurichten macht haben sollten“.19

In den 59 Jahren zwischen 1393 und 1�52 gab es 120 amtierende 
Rektoren, die aufgrund der kurzen Amtsdauer – bis auf wenige Aus-
nahmen – mehrmals im Amt waren (in der Regel 2-� Mal, Marsilius 
von Inghen sogar 9 Mal). In diesem Zeitraum verteilten sich die Rek-
toren wie folgt auf die Fakultäten: Artisten-Fakultät 65, Juristische 26, 
Theologische 23 und Medizinische 6. Nach den o.g. einschränkenden 
Maßnahmen 1�52 durch Friedrich I. stellten in den nächsten 59 Jahren 
von 1�52 bis 1511 die Artisten-Fakultät 55 Rektoren, die Juristische 
31, die Theologische 22 und die Medizinische Fakultät 11. 

Die mehrfache Amtsübernahme lässt darauf schließen, dass sich eini-
ge Professoren freiwillig für das Amt zur Verfügung stellten. Anderer-
seits müssen auch Amtsverweigerungen vorgekommen sein. Hierfür 
spricht die 1393 in die Statuten aufgenommene Strafe von 20 Rhei-
nischen Gulden, die der gewählte Rektor zahlen musste, wenn er nicht 
innerhalb eines Tages nach seiner Wahl das Amt angetreten und den 
Amtseid geleistet hatte.20 

Waren bislang die oben beschriebenen Statutenänderungen bezüglich 
der Rektorwahl mehr auf Betreiben von Universitätsangehörigen denn 
auf Befehl des Landesfürsten vorgenommen worden, so kam es durch 
Kurfürst Ludwig V. (1508-15��) zu dem fehlgeschlagenen Versuch, 
in die Statuten einzugreifen: er nahm 1522 ohne Rücksprache mit der 
Universität eine Reform der Statuten vor, die jedoch nur bruchstück-
haft überliefert ist. So wissen wir aus einer Bittschrift der Universi-
tät vom 16. Dezember 1522 an den Kurfürsten, dass er beabsichtigte, 
selbst den Rektor zu bestimmen: die Universität erinnerte dagegen den 
Kurfürsten daran, dass alle Universitäten die Freiheit haben, Rektoren 
selbst zu wählen. Daraus resultiere die „orden[t]lyche oberkeyt“ und 
die Gerichtsbarkeit über ihre Mitglieder.21 

�9	 Ebenda,	S.	�63	Z.	�3	f.
20	 Ebenda,	S.	54	Z.	22	ff.
2�	 UAH	RA	657	fol.	34r	und	34	verso	(abgekürzt	v);	siehe auch Weisert, Die Verfas-

sung, 197�, S. 55.
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Neben dem Verlust, ihre Rektoren selbst wählen zu können, befürch-
tete die Universität auch, dass der vom Kurfürsten eingesetzte Rektor 
ein Laie sein könnte, der „gew[e]yheten Studenten bequemer rychter 
ny[ch]t s[e]ynn“ könne22 – waren doch die Lehrenden bis Mitte des 
16. Jahrhunderts Kleriker und besaßen zumindest die niederen Wei-
hen. Ludwig V. nahm offensichtlich sein Vorhaben zurück, denn es 
blieb bei dem bisherigen Wahlmodus mit einer Änderung: die Amts-
zeit des Rektors wurde auf ein Jahr verlängert.

1531 wurde übrigens der erste verheiratete Rektor gewählt: Johann 
Pavonius.23 Erst 1553 gestattete Papst Julius III., dass als Lehrer – falls 
geeignete Geistliche nicht zu finden waren – auch Laien berufen wer-
den durften (mit Ausnahme der Theologen). 

Ehrenrektoren 1393-1704
Nach den Statuten vom 15. Juni 1393 konnte auch ein Rektor zuge-
lassen werden, der nicht Heidelberger Magister oder Doktor war, bei-
spielsweise ein Adliger; dieser erfüllte die repräsentativen Pflichten, 
während ein Lehrender als Prorektor (adiunctus rectoris) die „würck-
lichen functionen deß rectors vertretten“ sollte.2� Die Universität sah es 
als Ehrung an, wenn ein vornehmer Mann – und potentieller Förderer 
– das Amt bekleidete. 

Der erste Ehrenrektor war gleich Ende 1393 der reiche und angesehene 
Scholar Gerlach von Homberg genannt von Appenrod, der sich hierfür 
u.a. mit der Stiftung der Armenburse, dem Collegium Dionysianum, 
revanchierte.25 Der letzte Ehrenrektor war 170� Agostino Steffani, Ge-
heimer Rat und Komponist am Hof Kurfürst Johann Wilhelms von der 
Pfalz (1690-1716) in dessen Residenzstadt Düsseldorf.26 

22	 UAH	RA	657	fol.	34r.
23	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�386-�65�,	2002,	S.	429-

43�.
24	 tHorbecke,	�89�,	S.	252	§	6.
25	 Siehe	merkel,	20��,	S.	48	f.
26	 Siehe	kaufolD, clauDia:	Ein	Musiker	 als	Diplomat:	Abbé	Agostino	Steffani	…	

Bielefeld	�997.	–	bartoli, cecilia:	Mission.	Ein	Projekt	über	Agostino	Steffani	…	
Mit	CD.	Zürich	u.a.	20�2.
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Ehrenrektoren waren noch 1786 in den Statuten von Kurfürst Carl The-
odor (17�2-1799) vorgesehen.27 Rektor konnte nur ein Mitglied des 
Universitätssenats werden28 (siehe hierzu Abschnitt Fakultätsturnus 
und Anciennitätsprinzip 1786-1803).

Zwischen 1393 und 170� gab es �50 Amtsinhaber, von denen 28 (2 mit 
Wiederwahl dazugerechnet) das „repräsentative“ Amt des Ehrenrektors 
bekleideten, währenddessen Ordinarien als Prorektoren die administra-
tiven und akademischen Aufgaben erfüllten.

Die Ehrenrektoren der Universität Heidelberg von 1393 bis 170�
–  1393/9� Gerlach von Homberg genannt von Appenrod
–  1��3/�� Adolf Graf von Nassau 
–  150� Philipp von Flörsheim
–  1511/12 Friedrich Camerarius genannt von Dalberg
–  1512 Johann von Ehrenberg
–  1520/21 Erasmus Muenich
– 152�/25 Christoph Graf von Henneberg29

–  1557 Pfalzgraf Georg Johann von Pfalz-Veldenz
–  1565/66 Pfalzgraf Christoph
–  1579/80 Pfalzgraf Karl von Pfalz-Veldenz
–  1582/83 Herzog Friedrich von Schleswig, Holstein und Stormarn
–  158�/85 Eberhard Graf von Solms
–  1586/87, 1587/88 Kurprinz Friedrich (später Kurfürst 
 Friedrich IV.)
–  1591/92 Philipp Ludwig Graf von Hanau und Rieneck
–  1592/93 Albert Graf von Hanau und Rieneck
–  1605/06 Pfalzgraf Johann Casimir von Pfalz-Veldenz
–  1652/5� Kurfürst Karl I. Ludwig von der Pfalz
–  1658 Friedrich Graf von Nassau und Saarbrücken
–  1658/59 Pfalzgraf Friedrich Ludwig
–  1659/60 Pfalzgraf Karl (später Kurfürst Karl II.)

27	 tHorbecke,	�89�,	S.	303	§	5.
28	 Ebenda,	S.	302	f.	§	3.
29	 Siehe	franZ, güntHer:	Graf	Christoph	von	Henneberg,	Rektor	der	Universität	Hei-

delberg	in:	Zeitschrift	für	die	Geschichte	des	Oberrhein.	Neue	Folge.	Bd.	50.	Karls-
ruhe	�937.	S.	58-73.
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–  1662/63 Leonhard Johannes Wittenberg Graf von Doebern und 
Neuburg

–  1667/68 Friedrich Moritz Graf von Bentheim und Tecklenburg
–  1670/71 Karl Ludwig Graf von Ysenburg und Büdingen
–  167�/75 Raugraf Carl Ludwig
–  1685/86, 1686/87 Pfalzgraf Friedrich Wilhelm
–  170� Agostino Steffani.

Aufgaben und Befugnisse des Rektors 1558-1774
Kurfürst Ottheinrich (1556-1559) war Initiator des nach ihm benannten 
Renaissance-Baus im Heidelberger Schlosskomplex, kunst- und bil-
dungsfördernder Mäzen sowie 1556 Wegbereiter des Humanismus und 
Protestantismus in der Kurpfalz. Seine Bibliothek, die er der Universi-
tät vermachte, bildete zusammen mit der älteren Heidelberger Schloss-
bibliothek und der schon seit dem 15. Jahrhundert existierenden Biblio-
thek des Heiliggeiststifts den Grundstock für die berühmte Bibliotheca 
Palatina, die bekanntlich im 30-jährigen Krieg 1623 nach Rom in den 
Vatikan verbracht wurde. Ottheinrich veranlasste den Auf- und Aus-
bau einer effizienten Landesverwaltung durch Bildung eines fürstlichen 
Rats (Hofrats) für die Regierungsgeschäfte, es folgten weitere Kanz-
lei- und Räteordnungen. Es verwundert daher nicht, wenn Ottheinrich 
1558 der Universität eine Statutenreform vorlegte, die vor allem die 
Lehrkörperstruktur, Lehrinhalte, Bezeichnung und Rangfolge der Lehr-
stühle sowie die Besoldung der Professoren neu regelte. 

Das Aufgabengebiet des Rektors wurde nicht verändert: „ ... des rectors 
ampt (erstreckt sich) zur conservation und handhabung der statuten, 
lehr und gutter sitten, und die gerichtliche sachen und späne [= Streitig-
keiten] der universitet verwandten zu verhören und, sovil an ihme ist, 
zu verrichten ... “.30 Das heißt, kleinere Vergehen konnte er selbst – wie 
bisher auch – regeln. Dagegen ordnete Ottheinrich für Gerichtsverhand-
lungen die Einrichtung eines Consistoriums an, zusammengesetzt aus 
acht (1560: sechs, 1672: vier) Personen (auch als Beisitzer, consiliarii 
oder Assessoren bezeichnet); das Consistorium bestand bis 1786.

Für die Bewältigung der Verwaltungstätigkeit, die mit ansteigender 
Zahl und größerem Umfang der Schriftstücke in Registratur und Archiv 

30	 tHorbecke,	�89�,	S.	�0	§	7.
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wuchs, bestellte die Universität bereits 155331 einen Syndikus, der gegen 
Besoldung aus dem Universitätsfiskus als Registrator alle Beschlüsse 
des Senats (siehe hierzu nächsten Abschnitt) und des Consistoriums zu 
protokollieren und zu archivieren hatte. 1786 fügte Kurfürst Carl The-
odor hinzu, dass alle vom Rektor unterschriebenen Schriftstücke auch 
vom Syndikus „contrasigniert“ werden sollten (siehe hierzu Abschnitt 
Einschränkung der Befugnisse 1786-1803).

Die Rechnungslegung der universitären Ein- und Ausgaben („bewah-
rung und verwaltung“) verblieb in der Verantwortung des Rektors. Ihm 
zur Hand ging ein Kollektor, der für das Eintreiben der Gefälle der 
Universität zuständig war und das Einkommen der Universität dem 
Procurator fisci (Finanzverwalter; seit 1786 als Provisor fisci bezeich-
net) übergab, der daraus wiederum die Universitätsmitglieder bezahlte. 
Für Einnahmen und Verkauf von Wein, Korn und anderen Naturalien 
waren eigens bestallte Frucht- und Weinmeister zuständig sowie für die 
Erhaltung der universitätseigenen Gebäude ein Baumeister. Kollektor, 
Procurator fisci, Frucht-, Wein- und Braumeister wurden vom Rektor 
und Senat aus der Mitte der Universitätsangehörigen gewählt, dabei 
sollte es eine „geschickhte, redliche, vertrauete persohn“ sein;32 der 
Syndikus dagegen, der auch das Amt des Notars versah, hatte ein ange-
hender Jurist oder zumindest ein Magister (seit 1786: ein Lizentiat der 
Rechte) zu sein.

Zur Kontrolle bestimmte Ottheinrich, dass der Rektor bei Beendigung 
seines Amts der „gantzen versamblung der universitet“ eine Schluß-
abrechnung vorlegen [soll] und für den Kurfürsten über die „gethanen 
rechnungen ... ein registerle“ anzulegen sei.33 1786 wurde diese Rege-
lung geändert: die Rechnungslegung übernahm nun der Provisor fisci 
gegenüber dem Senat, letzterer zeichnete insgesamt für die Universi-
täts-Ökonomie verantwortlich (siehe hierzu Abschnitt Einschränkung 
der Befugnisse 1786-1803). 

3�	 UAH	RA	659	fol.	�5�v.
32	 tHorbecke,	�89�,	S.	�9	§	�7.
33	 Ebenda,	�89�,	S.	�8	§	�6.
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<Wir Ott Hainrich von Gotts Gnaden Pfalntzgrave bei Rein … >: Beginn der 
von Kurfürst Ottheinrich 1558 erlassenen Statuten für die Universität Heidel-

berg (UAH RA 22� Folio 2 recto. – Photo: Gabriel Meyer).
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Auszug aus den Universitäts-Statuten Ottheinrichs aus dem Jahr 1558: 
<Puncten und Artickell so ein ÿeder New erwölter und angeender Rector 

Juriren oder schw[o]eren soll> (UAH RA 22� Folio 11 recto. –
Photo: Gabriel Meyer).
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Eine in den Statuten von 1558 festgelegte Einschränkung betraf das 
Recht der Universität zur Berufung von Professoren. Ottheinrich ver-
fügte nämlich, dass Rektor und Lehrende für vakante Professuren zwei 
„tugliche gelerte, erbare und darzu geschickhte persohnen“3� vorschla-
gen mussten, damit der Kurfürst einen davon auswählen und ernennen 
konnte; befürwortete er keinen der Vorgeschlagenen, mussten weitere 
Nominierungen erfolgen. Die Begründung Ottheinrichs für diese Maß-
nahmen lautete, er habe gehört, dass untaugliche und dem Ansehen der 
Universität abträgliche Personen berufen worden seien.35 Das Nomi-
nierungsrecht für vakante Professuren wurde statutenmäßig 1786 der 
Oberkuratel übertragen (siehe hierzu Abschnitt Oberkuratel und wei-
tere Aufsichtsbehörden 1746-1803).

Für „fleiß, arbeit und muhe“ des Rektors legte Ottheinrich in seinen 
Statuten eine „Amtszulage“ von jährlich 20 Gulden (1786-1803: 50 
Gulden neben seinen Zusatzeinkünften in Form von Gebühren) fest, die 
sich im Vergleich mit der Bezahlung des damaligen ersten Theologie-
Professors mit jährlich 250 Gulden eher bescheiden ausnimmt.36 

Bei den Rektorwahlen gab es in den Statuten Ottheinrichs 1558 einen 
gravierenden Unterschied zu den vorangegangenen Wahlmodi: jetzt 
wurde der Fakultätsturnus eingeführt, der vorerst bis 1862 Gültigkeit 
hatte.

Rektorwahlen im Fakultätsturnus zunächst 1558-1706
Wie sah der Fakultätsturnus aus? Danach sollte das Rektoramt in der 
Regel mit „iärlicher verenderung der profession und der faculteten“ 
besetzt werden. Der Turnus folgte der Ordnung der vier Fakultäten 
in der Reihenfolge: 1. Theologische, 2. Juristische, 3. Medizinische 
und �. Philosophische Fakultät.37 Ausdrücklich betonte Ottheinrich, 
dass jeder lehrende Doktor, Lizentiat und Magister, sei er ledig oder 
verheiratet, zur Wahl als Rektor zugelassen sei.38

34	 Ebenda,	S.	22	§	22.
35	 Ebenda,	S.	22	§	22.
36	 Ebenda,	S.	9	§	5.
37	 Ebenda,	S.	7	§	3.
38	 Ebenda,	S.	8	§	3.
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Der Kurfürst änderte an der Zusammensetzung des Consilium uni-
versitatis, unter dem Vorsitz des Rektors – im Vergleich zu 1�52 – 
nichts Wesentliches: der Senat bestand zwischen 1558 und 1706 aus 
2-3 Theologen, 1558-1786  �-5 Juristen, 2-3 Medizinern, 3-8 Artisten 
(1588-1672 begrenzte Zulassung von 3 bis � Philosophen) und einem 
Bursenregenten (Magister als Leiter eines „Studentenwohnheims“). 

Der Senat war weiterhin das entscheidende Gremium für alle Ange-
legenheiten der Universität, insbesondere blieb er für die Rektorwahl 
zuständig.

Religiöse Intoleranz 1580-1672
Von 1580 bis 1672 galt auch für die Professoren das Rechtsprinzip „Cui-
us regio, eius religio“, d.h. sie mussten die Religion des Landesherrn 
annehmen oder sie wurden entlassen. Übte der Lutheraner Ottheinrich 
noch geringen Druck auf die Professoren wegen ihrer Konfessionszuge-
hörigkeit aus, so änderte sich dies 1580 mit der Statutenreform Kurfürst 
Ludwigs VI. (1576-1583), in der das lutherische Glaubensbekenntnis 
unabdingbare Voraussetzung für die Vergabe einer Professur war. Sei-
ne Nachfolger wiederum forderten von 1583 bis 1623 das reformierte 
Bekenntnis, das schon von 1559 bis 1576 herrschende Konfession in 
der Pfalz gewesen war. 

Während des 30-jährigen Krieges, nach der Eroberung Heidelbergs 
1622 durch General Tilly und dem Abtransport der Bibliotheca Pala-
tina nach Rom 1623, wurden unter der Regentschaft des katholischen 
Kurfürsten Maximilians I. von Bayern über die Pfalz (1623-16�9) alle 
Professoren „tum propter religionem tum propter alias causas“ 1626 
entlassen und die Universität geschlossen. Auf Drängen der Maximi-
lian I. nahestehenden Jesuiten wurde die Universität 1629 als katho-
lische Lehranstalt wieder eröffnet. Zu ihrem ersten Rektor wurde der 
inzwischen katholisch gewordene Jurist Reinhard Bachoven (1575-
1635)39 gewählt, der 163� wieder zum reformierten Glauben übertrat, 
nachdem 1633-163� die Schweden Heidelberg zurückerobert hatten 
und eine protestantische Universität wiederbelebt werden sollte. Der 
Versuch scheiterte nach der Niederlage der Schweden bei Nördlingen 

39	 Biographie	 siehe	 Drüll,	 Heidelberger	 Gelehrtenlexikon	 �386-�65�,	 2002,	
S.	23-25.
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Stich von Henrich David Chuno (160�-1665) Professor für Rechtswissen-
schaft. – November 1652-Januar 165� Prorektor der Universität Heidelberg 

(Ehrenrektor: Kurfürst Karl I. Ludwig von der Pfalz) (UAH Bildarchiv
Dia I 00353. – © UAH).
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163�. Während der Regierungszeit Maximilians I. in der Pfalz 1623-
16�9 sind mindestens drei Jesuiten als Rektoren belegt.�0

1626-1629, 1631-1638 und 16�9-1652 sind die wenigen Jahre in der 
625-jährigen Geschichte der Universität Heidelberg, in denen wir die 
Namen der Rektoren nicht kennen oder in denen keine Rektoren ge-
wählt wurden, denn es sind hierzu keine Quellen bekannt. Kriegsbe-
dingt wurden 1632-1652 keine Vorlesungen abgehalten, obwohl zeit-
weilig Professoren an die Universität (zurück-)berufen worden waren, 
die den Lehrbetrieb hätten wieder aufnehmen können.

Religiöse Toleranz 1672-1697
Auf den Katholiken Maximilian folgte von 16�9 bis 1680 der refor-
mierte Kurfürst Karl I. Ludwig, der eine wichtige Neuerung in seinen 
Statuten von 1672, die Religionszugehörigkeit der Professoren (und da-
mit auch der Rektoren) betreffend, verfügte: nur noch die Professoren 
der Theologie mussten reformierten Bekenntnisses sein. So waren zwi-
schen 1672 und 1680 von den neun in dieser Zeit amtierenden Rektoren 
einer mosaischen, zwei lutherischen und sechs reformierten Glaubens; 
unter den Professoren ist während der Regentschaft Karls I. Ludwig  
nur ein einziger Katholik zu verzeichnen, der Jurist Florens von Eickel, 
1667-1671 im Amt.�1 
An der Anzahl der Mitglieder des Universitätsrats änderte sich im Ver-
gleich zu den Statuten Ottheinrichs von 1558 nichts.

Unter Karls I. Ludwig Nachfolgern, dem eher streng reformierten Kur-
fürsten Karl II. (1680-1685) und dem katholischen Philipp Wilhelm aus 
der Linie Pfalz-Neuburg (1685-1690), sind sowohl reformierte (sechs) 
als auch lutherische (vier) Rektoren vertreten. Karl II. hatte nämlich 
kurz vor seinem Tod seinen Nachfolger im Hallischen Rezeß verpflich-
tet, den konfessionellen Status quo beizubehalten. Erst während der Re-
gierungszeit des katholischen Kurfürsten Johann Wilhelm (1690-1716) 
gab es nach knapp 50 Jahren wieder katholische Rektoren an der Uni-
versität Heidelberg.

40	 Siehe	Weisert, Drüll, kritZer,	2007,	S.	�3	f.
4�	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�652-�802,	�99�,	S.	37	f.
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Auszug aus den 1672 von Kurfürst Karl I. Ludwig erlassenen Statuten, hier 
die Wahl des Rektors betreffend: <Von Erwehlung deß Rectoris> (UAH RA 

23� Folio 9 recto. – Photo: Gabriel Meyer).
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Rekatholisierung der Universität 1697-1799
Kurz vor Regierungsantritt Kurfürst Johann Wilhelms (1690-1716) 
brach der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688-1697) aus, in dessen Folge 
Heidelberg von französischen Truppen 1693 fast völlig zerstört wurde, 
so dass zwischen 1693 und 1703 der Lehrbetrieb an der Universität 
lahmgelegt war. 1705 wurde die 1. kurpfälzische Religionsdeklaration 
erlassen, um die Gleichberechtigung der Reformierten und Katholiken 
festzulegen, in deren Folge von 1706 bis 1799 (2. Religionsdeklaration) 
im Laufe des Fakultätsturnus alternierend ein katholischer und ein re-
formierter Theologe Rektor war (siehe Rektorwahlen 1706-1803). 

Unter Mißachtung der 1. Religionsdeklaration leitete Kurfürst Johann 
Wilhelm seit 1697 (Rijswijker Frieden) Rekatholisierungsmaßnahmen 
an der Universität ein, die unter seinen katholischen kurfürstlichen 
Nachfolgern bis zur 2. Religionsdeklaration 1799 fortgesetzt wurden: 
sie förderten einseitig die Berufung von Jesuitenprofessoren (in allen 
Fakultäten außer der medizinischen) an der Heidelberger alma mater 
und favorisierten auch nach Auflösung des Ordens 1773 die Berufung 
katholischer Professoren, vorzugsweise Ordensgeistliche, bis 1799. 
Zwischen 1697 und 1773 zählen wir bei insgesamt 75 Rektoren 20 Je-
suitenprofessoren sowie 30 katholische und 25 reformierte Professoren; 
von den zwischen 177� und 1799 amtierenden 25 Rektoren waren 22 
katholisch, 2 reformiert und einer lutherisch. Beendet wurde diese Un-
gleichgewichtung durch Erlaß der 2. kurpfälzischen Religionsdeklara-
tion (1799) mit der Zusicherung völliger konfessioneller Freiheit bei 
künftigen Ämterbesetzungen. Anzumerken ist, dass im 18. Jahrhundert 
die Katholiken nur 30 % der kurpfälzischen Bevölkerung ausmach-
ten.�2

Im Gegensatz zur Freiburger Universität konnten sich die Heidelberger 
Professoren während des 18. Jahrhunderts nicht der Aufnahme von Je-
suiten sowie anderen Ordensgeistlichen in den Senat widersetzen und 
auch nicht ihrer Wahl zum Rektor – trotz Protest des Lehrkörpers und 
Senats. So wendete sich die Universität in einem Schreiben vom 10. 
Januar 1776 an Kurfürst Carl Theodor gegen die Aufnahme von drei 
Ordensgeistlichen in den Senat, die als Ordinarien für Theologie dazu 
berechtigt wären und nach dem Fakultätsturnus auch das Rektoramt  

42	 Wolf,	�99�,	S.	29	Anm.	5�.
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erhalten könnten. Sie gab zu bedenken, dass diese „Lehrer … von welt-
lichen Geschäften, Einrichtungen und Rechten keinen Begriff haben“. 
Außerdem befürchtete die Universität, dass ein Ordensgeistlicher als 
Rektor auf ausländische Studenten abschreckend wirken würde und 
so mit einem Rückgang der Immatrikulationen zu rechnen wäre. Die 
Universität bat Carl Theodor „flehentlich“, aus diesen Gründen die 
Geistlichen vom Senat und damit auch vom Rektoramt auszuschlie-
ßen.�3 Das Rektoramt erhielten diese Drei tatsächlich nicht, aber sie 
wurden ein paar Tage später – auf kurfürstlichen Befehl – in den Senat 
aufgenommen und vereidigt. Wohl aufgrund dieses Bittbriefes ordnete 
Carl Theodor in einem Reskript vom 1. April 1776 an, dass, wenn das 
Rektorat an einen Ordensgeistlichen übergehe, er darüber schriftlich 
informiert werden wolle.��

Wie die von der Universität beschriebenen Schwierigkeiten bei der 
Übernahme des Rektoramts durch Ordensgeistliche gelöst werden 
konnten, zeigt ein 1787 von Rektor und Senat an Carl Theodor gerich-
tetes Schreiben, das die Besetzung der Rektorstelle mit dem Franziska-
ner und Ordinarius für Theologie, Borromäus Theissen,�5 für Ende des 
Jahres ankündigt. Letzterer wollte – in Absprache mit dem Senat – nur 
einen Teilbereich der Amtsaufgaben eines Rektors übernehmen, näm-
lich die Repräsentationspflichten, Bekanntgabe der Verordnungen, Ge-
setze etc., Immatrikulation von Akademikern, Einberufung und Vorsitz 
des Senats, Ernennung von Kommissionen, Unterschreiben der – laut 
Statuten – von allen Senatsmitgliedern zu unterzeichnenden Schriften 
sowie Entgegennahme der Rektorenbesoldung; die verbleibenden Auf-
gaben wie die Abwicklung der an die Universität gerichteten Schriften, 
Anhörung von Klagen und Verkündung von Bescheiden in unwe-
sentlichen Händeln, Vortrag im Senat und Beisitz in der Ökonomie-
Kommission sollte ein weltlicher Prorektor übernehmen, in diesem 
Falle der Jurist und ehemalige Rektor Georg Friedrich Zentner.�6 Carl 

43	 Generallandesarchiv	Karlsruhe	(zitiert	GLA)	Abt.	205,	Fasz.	293.
44	 GLA	Abt.	205,	Fasz.	293.
45	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�652-�802,	�99�,	S.	�5�-

�53.
46	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�652-�802,	�99�,	S.	�78-

�8�.
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Theodor stimmte den Vorschlägen der Amtsaufteilung zu, und Theis-
sen trat das Amt an.�7 

1795 versuchte die Universität, einen Ordensgeistlichen, den Karme-
liter Joannes a Cruce,�8 der alle Aufgaben des Rektors übernehmen 
wollte, an der Amtsübernahme zu hindern. Der Kurfürst entschied, er 
„habe keine Bedenken, die Übertragung der Rectors-Stelle … an den in 
der Ordnung folgenden Joannes … zu genehmigen“.�9 

Oberkuratel und weitere Aufsichtsbehörden 1746-1803
17�6 bestätigte Kurfürst Carl Theodor zwar die Privilegien der Uni-
versität, führte jedoch das Amt der Oberkuratoren wieder ein, damit 
„unsere Universität ... unseres gnädigsten schutzes, huld und gnaden so 
mehrers versichert sein möge ... “.50 Kuratoren gab es bereits für kur-
ze Zeit 1651-1652, 1671-1673 und 1683-1685. Die 17�6 in der Regel 
aus dem Regierungspräsidenten und dem -vizekanzler gebildete Ober-
kuratel fungierte (bis 18�9) als staatliche Aufsichtsbehörde zwischen 
Rektor/Senat und Kurfürst/Regierung. Ihre Aufgabe, statutenmäßig 
erst 1786 festgelegt, war vor allem, als Regierungsbevollmächtigte alle 
wichtigen Angelegenheiten der Universität zu überwachen (siehe hier-
zu weiter Abschnitt Einschränkung der Befugnisse 1786-1803).

Rektorwahlen 1706-1803
1706 – ein Jahr nach der 1. kurpfälzischen Religionsdeklaration – 
stellten katholische Senatsmitglieder einen Antrag, den Rektor nicht 
mehr nach dem Fakultätsturnus, sondern nach Stimmenmehrheit zu 
wählen. Nach Ablehnung des Antrags wurde allerdings vereinbart, al-
ternierend einen katholischen und einen reformierten Theologen zum 
Rektor zu wählen, sobald der Turnus an die Theologische Fakultät 
kam (dies galt bis zur Verlegung der katholischen Abteilung der The-
ologischen Fakultät an die Universität Freiburg/Br. 1807). 

47	 UAH	RA	626	fol.	54r-55v,	GLA	Abt.	205,	Fasz.	293.
48	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�652-�802,	�99�,	S.	78-

80.
49	 GLA	Abt.	205,	Fasz.	293.
50	 Winkelmann,	Urkunden,	(�886),	S.	422	Z.	8	f.,	Weisert,	Die	Verfassung,	�974,	S.	

75.
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Auszug aus dem Senatsprotokoll vom 20. Dezember 1709 zur Wahl des 
Professors für Medizin Daniel Nebel (166�-1733) zum Rektor, der <das in 
Statutis enthaltene juramentum abgelegt, darauff Ihme die Scepter [Szepter 

der Universität und der Artisten-Fakultät] und Sigilla [Universitäts- und 
Rektoratssiegel] zugestellt wordten> (UAH RA 696 Seite 226. – 

Photo: René Aris).
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Damit erhöhte sich von 1706 bis 1807 die Zahl der Theologen im 
Senat nach der Trennung der Theologischen Fakultät in zwei Abtei-
lungen auf 3 Katholiken und 2 Reformierte. Die Juristische Fakultät 
war weiterhin mit �-5 Professoren vertreten, die Medizinische mit 2-3 
und die Philosophische Fakultät mit � (vorher 3), so dass der Senat bis 
zu 17 Mitgliedern haben konnte (dies änderte sich 1786 und grundle-
gend 1911). 

Betrachtet man beispielsweise den Zeitraum 1750-1802, so ist – ge-
mäß dem Fakultätsturnus – der Rektor 13 Mal aus der Theologischen 
Fakultät hervorgegangen (6 Mal aus der katholischen, 7 Mal aus der 
reformierten Abteilung) und jeweils 1� Mal aus der Juristischen, Me-
dizinischen und Philosophischen Fakultät. Zwischen 1706 und 1807 
gab es demnach bei den Rektorwahlen gleichzeitig einen Fakultätstur-
nus und – war die Theologische Fakultät an der Reihe – auch einen 
konfessionellen Turnus.

Kurfürst Carl Philipp (1716-17�2) erließ am 1�. Dezember 172� 
eine Verordnung, nach der die „salarirten“ (also fest besoldeten) Pro-
fessoren, die den Doktorgrad noch nicht erworben hatten, diesen so 
schnell wie möglich zu erwerben hatten und in der Zwischenzeit von 
der Wahl zum Rektor auszuschließen waren.51 

In einem „Entwurf der universitätischen Verfassung so auf aller-
höchstes Ansinnen Ihro Majestät der Kayserin Königin [Maria The-
resia]“ 177� von zwei Heidelberger Professoren verfasst worden war, 
hielten die Berichterstatter fest, dass der Rektor – wie immer – vom 
Senat gewählt wurde, „welchen ein zeitlicher Rector und die Profes-
sores ordinarii deren sämbtlichen � facultäten nebst dem Syndico aus-
machen“,52 d.h. eine zahlenmäßige Begrenzung der Senatsmitglieder 
aus der Philosophischen Fakultät – wie 1672 gefordert – war in der 
Zwischenzeit entfallen (siehe hierzu auch nächsten Abschnitt).

5�	 Winkelmann,	Regesten,	�886,	Nr.	20�3.
52	 UAH	RA	238	fol.	�7v.
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Obliegenheiten und Befugnisse des Rektors 1774-1786
Der im vorausgegangenen Abschnitt bereits erwähnte 106-seitige „Ent-
wurf der universitätischen Verfassung … “ der Universität Heidelberg 
wurde veranlasst von Maria Theresia, die eine Bildungsreform in Ös-
terreich plante und dafür Informationen sammelte, enthält auch eine 
Übersicht über die „obliegenheiten und befügnüsse“ der Rektoren im 
18. Jahrhundert.53 Diesen Entwurf von 177� verdanken wir zwei Hei-
delberger Professoren, dem Mediziner und ehemaligen Rektor Franz I. 
G. Schoenmezel5� sowie dem Juristen Johannes J. J. Kirschbaum55. Hie-
rin werden die „obliegenheiten“ des Rektors für 177� beschrieben: „An 
dem nehmlichen Wahltag schwöret der Rector einen Eyd, daß er seinem 
Ambt redlich vorstehen, daß er die zu der berathschlagung gehörigen 
ding dem Senat vortragen, die Academischen Gesätze, ... denen schüh-
leren, bey welcher verrichtung alle Professores ... in dem ordentlichen 
hörsaal mitanwesend seynd, kundthun, die universitätsgebäude mit 
zuziehung des ädilis und bauverständigen untersuchen, die Bibliothec 
visitiren, und ob nichts daran ermangle, nachsehen, die Rathsglieder [= 
Senatsmitglieder] freundschaftlich behandlen, das gute befördern, das 
arge abwenden, vor die straf der schuldigen besorgt seyn ...“.56

Die „befügnüsse“ des Rektors werden wie folgt beschrieben: „Nach der 
beeydigung werden dem Rector alle sigill, die matricul und Statuten-
bücher, auch die 2 großen silbernen stäbe [=Szepter], die dem corpori 
bey ordentlichen conducten durch 2 pedellen vorangetragen werden, im 
vollen Rath [=Senat] ausgeliefert; Er erbricht alle an den Senat gestellte 
Schreiben; Er darf aber nicht ohne dessen wissen eine Verfügung ma-
chen; Es müßten dann Kleinigkeiten betreffen oder sachen, die keinen 
Verschub leyden ... Er bestraft kleinere Verbrechen vor sich selbst; die 
größern hingegen richtet der senat ... Der Immatriculandus muß dem 
Rector hand gelöbnüß anstatt Eyd ablegen ... Dem von der Universität 
sich beurlaubenden mag der Rector ein zeugnüß ausfertigen ... “.57 

53	 UAH	RA	238.
54	 Biographie	 siehe	 Drüll,	 Heidelberger	 Gelehrtenlexikon	 �652-�802,	 �99�,		

S.	�38	f.
55	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�803-�932,	�986,	S.	�35.
56	 UAH	RA	238	fol.	23r,v.
57	 Ebenda,	fol.	23v-25v.
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Damit der Universität „immerdar schleunigere hilf“ zukäme, war die 
Oberkuratel eingerichtet worden – so die lakonische Bemerkung zur 
Aufgabe dieser Institution, siehe hierzu Abschnitte Oberkuratel und 
weitere Aufsichtsbehörden 1746-1803 sowie Einschränkung der Be-
fugnisse des Rektors 1786-1803.

Einschränkung der Befugnisse des Rektors 1786-1803
Am 1�. Oktober 1786 erließ Kurfürst Carl Theodor neue Statuten, in 
denen die Befugnisse der Rektoren weiter eingeschränkt, die Aufgaben 
der Oberkuratoren dagegen erweitert und genau festgelegt wurden: sie 
waren Vermittler zwischen Universität und Kurfürst, übernahmen Auf-
gaben, die bisher dem Rektor oblagen, oder kontrollierten zumindest 
deren Ausführung: 
– Überwachung der Ausführung der Statuten und Privilegien
– Aufsichtsführung über den Haushalt (neben dem Senat) 
–  Unterstützung der Disziplinaraufsicht
– Nominierung von Professoren
– Überprüfung der regelmäßigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen 

(Lectionen) sowie 
– „all anderes, so zum Bästen und Aufnahme der Universität über-

haupt und im einzeln, auch der Studien nur immer dienlich und 
vorträglich sein mag“58 (zu Oberkuratoren, siehe auch Abschnitte 
Oberkuratel und weitere Aufsichtsbehörden 1746-1803 sowie Ku-
ratel (1804-1849) und weitere Aufsichtsbehörden 1849-1933). 

Über das Amt des Rektors verfügte Carl Theodor 1786 auch hier im 
Sinne des Kollegialitätsprinzips: „Durch den ... Rectoren sollen alle 
Sachen ... dem Rath [=Senat] vorgetragen, die Stimmen gesammelt, 
Conclusa formirt, Urteil, Bescheide und Verordnungen zur redlichen  
Vollstreckung gebracht, Commissionen und Commissarien ernen-
net werden. Durch ihn soll den Gehorsamen gebührlicher Schuz und 
Schirm angedeihen, den Ungehorsamen aber ordentliche rechtsmäsige 
Straf auferlegt werden ... Er hat sich ... so zu benehmen, daß er sei-
ne aufhabende Pflichten nie außer Augen seze, des Beifalls des Senats  
sich versichert halten, und sein Unternehmen gegen Uns und den aca-
demischen Rath verantworten könne, widrigenfalls er nach vorgängiger 
 

58	 tHorbecke,	�89�,	S.	302	§	�.
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fruchtlosen Ermahnung, auch ziemlicher auferlegten Strafe ehehafter 
Ursachen willen vom academischen Senat seines Amtes entsezet wer-
den mag ... “59. 

Nicht mehr zu den Aufgaben des Rektors gehörten seit 1786 
– Nominierungsrecht für vakante Professuren (jetzt: Oberkuratoren)
–  Rechtsprechung; diese wurde – selbst bei geringen Delikten – dem 

akademischen Senat, Zivilsachen dem kurfürstlichen Hofgericht zu-
gewiesen 

–  Rechnungslegung (seit 1558 gemeinsam mit dem Senat) über Ein- 
und Ausgaben der Universität; Rechnungslegung übernahm jetzt 
der Finanzverwalter (Provisor fisci) gegenüber dem Senat, letzterer 
zeichnete insgesamt für die Universitäts-Ökonomie verantwortlich. 
Ihm zur Hand ging ein Kollektor, der für das Eintreiben der Gefälle 
(= Einkünfte) der Universität zuständig war und das Einkommen 
der Universität dem Provisor fisci übergab, der daraus wiederum die 
Universitätsmitglieder bezahlte.

Zentralorgan der Universitätsverwaltung blieb der Senat (siehe hierzu 
nächsten Abschnitt), dem durch kurfürstliches Reskript 1762 eine Öko-
nomiekommission für die Verwaltung des Universitätsvermögens bei-
gegeben war. Diese Kommission – unter Vorsitz des Rektors – setzte 
sich aus einigen Mitgliedern des akademischen Senats sowie zwei sach-
verständigen Universitätsangehörigen, nämlich Ökonom und Syndikus, 
zusammen; sie beratschlagten u.a. über Kredite, Pachtzinsen, Kauf und 
Verkauf von Naturalien. Ihre Vorschläge genehmigte der Senat, der 
auch die Jurisdiktion über Universitätsangehörige ausübte, während 
der Rektor „Vollstrecker“ der Senatsbeschlüsse blieb. Ihm stand wei-
terhin der Syndikus als Protokollführer und Verwahrer des Archivs (bis 
1830) zur Seite (siehe Abschnitte Aufgaben und Befugnisse des Rek-
tors 1558-1774 sowie Obliegenheiten und Befugnisse der Prorektoren 
1803-1832). Außerdem mussten alle vom Rektor unterschriebenen 
Schriftstücke vom Syndikus „contrasigniert“ werden.60

59	 Ebenda,	S.	303	§	6.
60	 Ebenda,	S.	3�3	§	47.
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Carl Theodor änderte 1786 auch die Modalitäten der Rektorwahlen:

Fakultätsturnus und Anciennitätsprinzip 1786-1803
Bei der Rektorwahl fügte Carl Theodor 1786 dem seit 1558 (und bis 
1862) bestehenden Fakultätsturnus das Anciennitätsprinzip hinzu, 
d.h. das Rektoramt musste weiterhin im Turnus von allen Fakultäten 
alternierend besetzt, dabei aber an das jeweils dienstälteste Mitglied 
dieser Fakultät im Senat der Universität vergeben werden.61 Damit 
wurde aus der „Wahl“ des Rektors ein kalkulierbarer formaler Akt. 
Wahlgremium war nach wie vor der Senat, der nunmehr aus insge-
samt 13 (vorher 17) Personen bestand: ein reformierter und ein katho-
lischer Theologe, fünf Juristen, zwei Mediziner, zwei Philosophen, je 
ein Professor für Ökonomie („ohne Rücksicht aus welcher Facultät“62) 
sowie für Staatswirtschaftliche Wissenschaften.

Noch 18�6 schrieb der damalige Kurator der Heidelberger Univer-
sität, Josef Alexander Dahmen,63 der Fakultätsturnus und die damit 
einhergehende Absprache ließe „den Wahlakt als eine leere und über-
flüssige Formalität erscheinen“, es wären aber dadurch „Intrigen und 
Parteiungen ausgeschlossen, weil jeder wisse, wann er an die Reihe 
komme“.6�

Badische Großherzöge: „Rector wollen wir selbst sein“ 1803-1918
Obliegenheiten und Befugnisse der Prorektoren 1803-1832 
Im Zuge der Revolutionskriege (1792-1802) besetzten 179� die Franzo-
sen die linksrheinischen Gebiete der Pfalz mit Gütern und Gefällen, aus 
denen die Haupteinnahmen der Universität Heidelberg auch in Form 
von Wein, Weizen, Gerste, Hafer, Stroh kamen. Diese linksrheinischen  
Gebiete wurden im Frieden von Lunéville 1801 auch formell an Frank-
reich abgetreten. Der rechtsrheinische Teil der Kurpfalz fiel mit dem 
Reichsdeputationshauptschluß 1803 an Baden. Der Verlust ihrer Be-
sitztümer und finanzielle Misswirtschaft brachten die Universität um  
 
6�	 Ebenda,	S.	303	§	3.
62	 Ebenda,	S.	308	§	26.
63	 Biographie	siehe	Badische	Biographieen.	Hrsg.	von	Friedrich	von	Weech.	Bd.	�.	

Heidelberg	�875,	S.	�56	f.
64	 Weisert,	Die	Verfassung,	�974,	S.	9�.
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Kurfürst Carl Friedrich von Baden (seit 1806 Großherzog) erlässt nach Auf-
lösung der Kurpfalz 1803 das <13. Organisations-Edikt, die gemeinen und 

wissenschaftlichen Lehranstalten des Kurfürstenthums Baden betreffend> für 
die Errichtung der jetzt staatlich finanzierten Universität in Heidelberg. <Zur 
Beruhigung der bereits angestellten Professoren und übrigen Universitäts-An-
gehörigen> werden 16 weitere Punkte dem <Organisations-Edikt> von 1803 
beigefügt; hier Wiedergabe der Einleitung dieses <Organisations-Rescripts> 

vom 25. April 180� (UAH RA 2�3 Seite 82 (Zitat), Seite 81 (Abbildung). 
– Photo: René Aris).
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ihre Einkünfte. In dieser desolaten Situation machte der neue Souverän, 
Kurfürst Carl Friedrich von Baden (1728-1811; seit 1806 Großherzog) 
die Universität zu einer staatlich finanzierten Einrichtung, d.h. die Re-
gierung in Karlsruhe übernahm ihre materielle Versorgung. 

Carl Friedrich erließ zunächst am 13. Mai 1803 das sogenannte 13. Or-
ganisationsedikt über das staatliche Schulwesen, in dem er auch die An-
gelegenheiten der Universität regelte. Hierin machte er sich zum Rector 
magnificentissimus, während ein Ordinarius der Universität Heidelberg 
das Amt des Prorektors – Rector magnificus – bekleidete: 
„ ... Rector der universität, die wir auf diese art von neuem begründen, 
wollen wir selbst sein und unsern nachfolgern in der kur diese würde 
hinterlassen; mithin ist der erste amtsführende vorsteher des general-
studii ein prorector, der an unserer statt die direction der ganzen anstalt 
nach den von uns ergehenden verordnungen zu leiten und zu beleben 
habe ...“.65 So übernahmen die Großherzöge von Baden von 1803 bis 
1918 das Rektoramt nominell selbst.

Über das Amt des Prorektors heißt es weiter im Organisationsedikt von 
1803: 
„Der prorector ist, so lange er im amt stehet, 
– unter allen in Heidelberg angestellten dienern, welchen höheren per-

sonalrang sie auch haben, der erste; 
– ist vorsteher des senats, 
– haupt des akademischen gerichts und 
– policeirichter der universität“.66 

In den vom kurbadischen Universitätskuratelamt erlassenen Statuten 
der Universität vom 9. Dezember 1805, die das Organisationsedikt zum 
Teil ergänzten oder ersetzten, heißt es über die Obliegenheiten des Pro-
rektors, er habe: 
– „die sittliche und literärische Bildung auf der (hohen Schule) nach 

Kräften zu befördern, 
– über die Vollziehung der akademischen Gesetze und Statuten, auch 

der Curatelamtlichen Verfügungen und Senats-Beschlüße ... zu wa-
chen, 

65	 Jellinek,	�908,	S.	7.
66	 Ebenda,	S.	7.
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– in dieser gesetzlichen Aufsicht und der akademischen Justiz-Pfleg 
mit Eifer und Unpartheilichkeit zu Werk zu gehen, 

– in Fällen, wo die Beförderung der guten Sache erheischt, daß diese 
Fälle zur Kenntnis des engeren Senates [siehe hierzu Abschnitt Ob-
liegenheiten und Befugnisse der Prorektoren 1803-1832] oder auch 
des Kurfürstlichen Curatel-Amts gebracht werden, solches ohne Zu-
rückhaltung und Saumsal zu bewerkstelligen, und überhaupt 

– die Pflichten eines getreuen Vorstehers der gesammten hohen Schu-
le, so wie ihrer ... Behörden, als des Vollständigen [Großen] und 
engeren Senats und akademischen Gerichts, ... nach seinem besten 
Vermögen zu erfüllen ... “.67

Die Pflichten und Befugnisse des Prorektors waren 1805: 
– Vorsteher der gesamten hohen Schule und ihrer Angehörigen
– Vorsitzender des Vollständigen und engeren Senats und des Akade-

mischen Gerichts
– Mitglied der Kurfürstlichen Ober-Polizei Commission in Heidel-

berg 
– Korrespondent von „blos[s]en Communicationen“; darunter auch 

Genehmigung von Urlaubsgesuchen, Zeugnisausstellungen für Stu-
denten, Danksagungen, Weiterleiten von Bittschriften durch Uni-
versitätsangehörige an die entsprechende Behörde, Befürwortung 
oder Ablehnung von Verminderung der Karzerstrafe, Schreiben an 
Eltern eines Studenten zwecks Eintreiben der Schulden des Letzte-
ren, Ausstellen von Quittungen beispielsweise über Messen, die stif-
tungsmäßig für verstorbene Universitätsangehörige gelesen wurden 

– Schlichter in Justiz-Sachen, wobei er „immer erst den Weg eines 
gütlichen Vergleichs zu versuchen habe, ehe er die Sache an das 
akademische Gericht bringt“ [1810 wurde anstelle des Gerichts ein 
Universitäts-Amtmann/Disziplinarbeamte eingesetzt, der in Diszi-
plinarangelegenheiten Sitz und Stimme im Engeren Senat hatte]; 
außerdem konnte der Prorektor „bis auf 8 Tage Carzer und zehen 
Gulden Geldbuße Straf-Erkänntniß fällen. Duell Sachen hingegen 
... sind sogleich vor das akademische Gericht zu bringen“.68

67	 Ebenda,	S.	20.
68	 Ebenda,	S.	20	f.
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Die bisher dem Rektor obliegende Überprüfung und Bewahrung des 
Lebenswandels der Studenten wurde einem Ephorat übertragen, das aus 
vier Mitgliedern des Lehrkörpers bestand. Das Ephorat sollte guten Rat 
erteilen „in Betreff auf die ökonomischen Einrichtungen der Studie-
renden und bei bemerkendem Unfleiß oder Unsittlichkeit in vertrauten 
und glimpflichen und in der Folge ernstlichen Zurechtweisungen ... “ 
den Studenten ins Gewissen reden.69 Die Funktionen des Ephorats gin-
gen 1833 auf die Fakultäten über und wurden 1858 dem Engeren Senat 
übertragen.

Der zentrale Entscheidungsträger der Universität war der Engere Se-
nat, auch Ausschuss genannt. Von 1807 bis 1825 führte der jeweilige 
Prorektor ein sogenanntes „Producten-Buch für den engern Senat der 
Universität zu Heidelberg“, in dem er die für den Senat bestimmten 
Angelegenheiten, hauptsächlich Korrespondenz, in Stichworten unter 
„Rubrum“ (Betreffzeile) chronologisch mit Datum auflistete, gefolgt 
von „Art der Verfügung“, dem Verfügungs- und Ausfertigungsdatum 
sowie dem Namen der Behördenstelle, an die die Angelegenheit zur 
Ausführung vom Prorektor weitergeleitet wurde.70 Dieses Producten-
Buch diente der Vereinfachung der Geschäfte des Senats, denn Kor-
respondenz, die eine Einberufung des Senats nicht erforderte, wurde 
vom Prorektor selbst erledigt, im Buch registriert und damit dem Se-
nat jederzeit zugänglich gemacht. Bei den Angelegenheiten des Senats 
handelte es sich vor allem um Erlasse oder Verfügungen von amtlichen 
Stellen wie der Kuratel oder des Hofgerichts in Mannheim, aber auch 
um Besoldungsfragen, Anfragen des Kollektors über An- und Verkauf 
von Korn, Vorschläge für Reparaturen an Universitätsgebäuden, Sti-
pendienvergabe, Bücherankauf für die Universitätsbibliothek.

Der Große (oder Vollständige) Senat dagegen führte über eine längere 
Zeitspanne nicht einmal ein Protokollbuch. Im Gegensatz zum Engeren 
Senat tagte er nicht regelmäßig; seine Hauptaufgaben lagen hauptsäch-
lich in der Prorektorwahl und der Bekanntgabe wichtiger Erlasse, vor  
 

69	 Ebenda,	S.	25	Anm.	�.
70	 Siehe	z.B.	UAH	RA	843:	„Producten-Buch	für	den	engern	Senat	der	Universität	

zu	Heidelberg	angefangen	den	3�ten	März	�807,	geschlossen	den	�9ten	April	�808	
während	des	Prorectorats	vom	Justizrath	[Christoph]	Martin“.
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allem solcher, gegen die effektvoll protestiert werden sollte.71 1865 
ordnete ein ministerieller Erlass eine regelmäßige Zusammenkunft 
des Großen Senats an und legte seine Befugnisse genau fest, wie z.B. 
Beschlussfassung über Anträge auf Gründungen von Fakultäten, Insti-
tuten, Lehrstühlen und Wahl von zwei (zusätzlichen) Senatoren für den 
Engeren Senat sowie – unverändert – die Wahl des Prorektors.72

1830 wurde das Amt des Syndikus (siehe hierzu auch Abschnitte Auf-
gaben und Befugnisse des Rektors 1558-1774 und Einschränkung der 
Befugnisse 1786-1803) durch einen Universitätssekretär ersetzt. Seine 
Funktionen waren: Führen der Senatsprotokolle und der in der Univer-
sitäts-Registratur aufbewahrten Akten sowie Aufsicht über das Kanz-
leipersonal. Für das Verwahren amtlicher Papiere war der Universitäts-
aktuar zuständig.

Wie wurde die Wahl des Prorektors nach 1803 geregelt? 

Prorektorwahlen: Fakultätsturnus und Anciennitätsprinzip 1803-
1862
In den vom kurbadischen Universitätskuratelamt erlassenen Statuten 
der Universität vom 9. Dezember 1805 wurde für die Wahl des Pro-
rektors festgelegt: der aus allen (aktiven) Ordinarien der Universität 
gebildete Große Senat (ca. 30 Mitglieder) wählte in geheimer Ab-
stimmung aus seiner Mitte einen Prorektor. Die Stimmzettel wurden 
ungeöffnet dem Kuratelamt übersandt, das die drei meistgewählten 
Professoren für das Prorektoramt dem Großherzog mitteilte, der in 
der Regel von diesen drei wiederum den Meistgewählten zum Pro-
rektor ernannte. Kann hier bereits von einer freien Wahl innerhalb 
des Senats gesprochen werden? Die Quellen berichten Gegenteiliges: 
nach wie vor blieben Fakultätsturnus und Anciennitätsprinzip beste-
hen. Abweichend davon wurden zunächst zwischen 1805 und 1809 
vier Juristen nacheinander zum Prorektor gewählt – nicht lediglich  
von Carl Friedrich ernannt, sondern tatsächlich mit Stimmenmehrheit 
gewählt. Offensichtlich bestand ein Konsens, bei Beginn der neuen 
Ära, einen Rechtsexperten im höchsten Universitätsamt zu haben.

7�	 keller,	�9�3,	S.	�64	f.
72	 UAH	RA	826,	Jellinek,	�908,	S.	69	f.



�6

Die Beteiligung bei den Prorektorwahlen ließ allerdings zu wünschen 
übrig: Wie die Senatsakten belegen, lag beispielsweise 1831 die Be-
teiligung bei 16 von insgesamt 31 Stimmberechtigten, so dass Kurator 
Staatsrat Fröhlich von einer Gleichgültigkeit gegenüber den Interes-
sen der Universität sprach.73 Auch noch 1980 beklagte der damalige 
Rektor Adolf Laufs7� in seinem Rechenschaftsbericht fehlenden Ge-
meinsinn bei „enttäuschend und schädlich geringer Wahlbeteiligung 
in allen Wählergruppen ... Die [sinkenden] Zahlen spiegeln das weit 
verbreitete Desinteresse an einem Teil der Selbstverwaltung wider. 
Zugleich stellen sie das Prinzip der Gruppenuniversität in Frage“ 
kommentierte Laufs weiter in seinem Bericht.75

18�9 hatte der Große Senat beschlossen, eine Reihe von Reformanträ-
gen, die die Prorektorwahlen und die Zusammensetzung des Engeren 
Senats betrafen, der Großherzoglichen Regierung zur Genehmigung 
vorzulegen – aber „es ist darauf niemals eine Beschlussfassung er-
folgt“.76 1862 wurden von mehreren Professoren diese Reformvor-
schläge erneut aufgegriffen, aber dieses Mal mit mehr Erfolg (siehe 
hierzu Freie Prorektorwahlen 1862-1892).

Kuratel (1804-1849) und weitere Aufsichtsbehörden 1849-1933
Im Mai 1803 wurde zwar die seit 17�6 bestehende Kuratel aufgelöst, aber 
bereits wieder 180�-1807 mit zwei Kuratoren, 1807-18�9 mit einem Ku-
rator als Aufsichtsbehörde der Universität besetzt. Seit 1819 waren alle 
deutschen Staaten durch die Karlsbader Beschlüsse („Bundesbeschluß 
über die in Ansehung der Universitäten zu ergreifenden Maßregeln“) 
verpflichtet, für ihre Universitäten die Stelle eines Kurators zu schaf-
fen. Er war Regierungsbevollmächtigter und hatte „über die strengste 
Vollziehung der bestehenden Gesetze und Disciplinar-Vorschriften zu 
wachen“.77 Seine Aufgabe war in erster Linie, den Bestand der absolu-
tistischen Staatsform gegen freiheitlich-demokratische Entwicklungen  
 

73	 Weisert,	Verfassung	in:	Ruperto	Carola	(zitiert	RC)	50,	�972,	S.	�28.
74	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�933-�986,	2009,	S.	380	f.
75	 laufs, aDolf:	Rechenschaftsbericht	des	Rektors.	Berichtszeit	�.	Oktober	�979-30.	

September	�980	in:	UAH	K-Ib-033/4a.
76	 UAH	RA	248	fol.	3�v.
77	 kotulla, micHael: Deutsches	Verfassungsrecht	�806-�9�8	...	Bd.	�.	Berlin	2006.	

S.	680.
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zu sichern. Diese Aufgabe erstreckte sich über alle Bereiche, so auch 
im Personalwesen auf die Kontrolle von Habilitationsgesuchen und 
Berufungsvorschlägen. Die damit verbundene Beschneidung der Uni-
versitätsautonomie reihte sich in die mit den Karlsbader Beschlüssen 
verbundenen Einschränkungen allgemeiner bürgerlicher Rechte ein. 
Mit Aufhebung der Karlsbader Beschlüsse wurde die Kuratel 18�9 
wieder abgeschafft und Heidelberg unterstand – im Gegensatz zur Uni-
versität Leipzig, die bis 1922 ihre Kuratoren beibehielt – von 18�9 bis 
1881 dem Ministerium des Innern, 1881-1911 dem Ministerium der Ju-
stiz, des Kultus und Unterrichts und 1911-1933 dem Ministerium des 
Kultus und Unterrichts.78 Über die Aufgaben der Kuratoren, siehe auch 
Abschnitt Oberkuratel und weitere Aufsichtsbehörden 1746-1803.

Obliegenheiten und Befugnisse des Prorektors 1832-1919 
In den Heidelberger Universitätsakten befindet sich eine Anfrage des 
Karlsruher Ministeriums des Innern vom 3. Dezember 1832 an den 
Akademischen Senat, „worin die selbständigen Functionen des akade-
mischen Directoriums [Prorektorats] oder alle Geschäfte, die der Pro-
rector nach der dortigen bisherigen Übung aus eigener Autorität ohne 
Mitwirkung des Senats besorgt, bestehen“.79 Der Engere Senat antwor-
tete: „Obwohl eine Instruktion für den Prorektor nicht vorliegt, so hat 
sich doch das Verhältniß desselben zum Senate im Ganzen festgestellt 
und hat durch die beständige Rüksprache mit dem jedesmaligen Ex-
Prorektor eine gewisse Consequenz erlangt: Nach dem hiesigen Usus 
ist der Prorektor 

1.  Vorstand des akademischen Direktoriums [es bestand nur aus dem 
Prorektor (= Direktor) selbst bis März 1919 (Erlaß der neuen Ver-
fassung), danach wurde wieder der Begriff Rektorat/Rektor verwen-
det, wie in der Zeit vor 1803]

2.  Präsident des engeren und weiteren Senates.

In der ersteren Eigenschaft wird er als die höchste akademische ob-
rigkeitliche Person und als Repräsentant der Universität in allen ihren 
äußeren Verhältnißen betrachtet. Daher ist er vor allem 

78	 Weisert,	RC	49,	�97�,	S.	74	f.
79	 UAH	RA	900	fol.	4r.
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Das Ministerium des Innern in Karlsruhe fordert in einem Schreiben vom 3. 
Dezember 1832 eine Darlegung der Befugnisse des Heidelberger Prorektors 
und dessen Stimmrecht im Universitätssenat, nachdem darüber Streitigkeiten 
an der Universität Freiburg entstanden waren (UAH RA 900 Folio � recto. 

– Photo: René Aris).
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Erste Seite des 7-seitigen Antwortschreibens des Engeren Senats vom 1. 
Oktober 1832 auf die Anfrage des Ministeriums zu Rechten und Pflichten des 

Prorektors (UAH RA 900 Folio 10 recto. – Photo: René Aris).
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–  der oberste Vorstand aller ökonomischen Institute und Commissi-
onen, deren Sizungen beizuwohnen er berechtiget ist, was insbeson-
dere von der Oekonomie-Commission gilt;

– er wacht über die Vollziehung der akademischen Gesetze und Sta-
tuten, sowohl von Seite der Studirenden als der akademischen Leh-
rer und sonstigen Universitäts-Angehörigen; 

– er ordnet an und vollzieht die Immatrikulation neu angekommener 
Studirenden, stellt die Abgangszeugnisse aus und publicirt die vom 
Senate gefällten Strafurtheile, wobei ihm die … früher dem Curator 
ertheilte Befugniß zu Strafnachlässen zusteht; 

– zu Reisen der Professoren während der Ferien und wenn die Abwe-
senheit außer derselben nicht länger als 8 Tage dauert, ertheilt er die 
Erlaubniß; 

– er nimmt die Verpflichtung der neu angestellten Professoren und 
Beamten vor, zeigt die Todesfälle an und erläßt die zur Kenntniß 
aller Universitäts-Mitglieder gehörenden Vorschriften;

– die Anzeigen der Vorlesungen werden durch den Prorector veran-
laßt und wird das Geeignete hinsichtlich der einzuholenden höheren 
Genehmigung und Publikation von ihm eingeleitet;

– solche Communicationen und überhaupt alle Angelegenheiten, wo-
rinn sich die Verfügung von selbst ergibt, indem sie in der Voll-
ziehung eines Auftrags oder einer einfachen gesezlichen Vorschrift 
besteht, werden von ihm erledigt [siehe hierzu auch Abschnitt Ob-
liegenheiten und Befugnisse der Prorektoren 1803-1832, Stichwort 
Producten-Buch]. 

Als Präsident des Senates wird er in demselben überall wie der Vorstand 
eines nach Stimmen-Mehrheit verfahrenden Collegiums betrachtet; 
–  er beruft den Senat und hat – mit Ausnahme der Disciplinar-Policei-

Sachen, worüber der Universitäts-Amtmann referirt – den Vortrag ...; 
–  er votirt … zuerst, und sein Votum ist bei Stimmengleichheit ent-

scheidend [bis 1919].

In neuerer Zeit hat man sich mehr und mehr in der Ansicht vereinigt, 
daß alle Geschäfte, welche von irgendeiner Erheblichkeit oder Conse-
quenz für die Universität sind, und nicht eine augenblickliche Verfü-
gung erfordern … dem Senate zur Berathung und Verfügung vorgelegt 
werden. Es ist selbst zur Ehrensache für jeden Prorektor geworden, in 



51

allen Fällen dieser Art sowohl das Verdienst als die Verantwortlichkeit 
mit seinen Collegen im engeren Senate zu theilen und keinen Schritt, 
der auf das Schicksal der Universität oder der einzelnen Mitglieder der-
selben Einfluß haben möchte, allein auf sich zu nehmen.

Indes wäre es bei der feinen Grenzlinie zu den erwähnten Funktionen 
des Prorektors allerdings sehr wünschenswerth, daß durch eine Instruk-
tion das beiderseitige Verhältniß genau bestimmt und dadurch eine fe-
ste Geschäftsnorm gebildet würde“.80

Wurde noch 1832 der Vorsitz über die Kommissionen, also auch über 
die Ökonomiekommission, dem Prorektor zugesprochen, so hatte sich 
der Vorsitz über diese Kommission in der Praxis bereits seit 1808 auf 
eine allgemeine Aufsichtsführung reduziert; letztendlich verselbstän-
digte sich die Kommission unter der Leitung eines Direktors und dem 
Prorektor verblieb die Kann-Bestimmung, jederzeit den Sitzungen der 
Kommission beizuwohnen.81 1871 wurde die Kommission aufgehoben 
und ihre Aufgaben und Befugnisse durch ministeriellen Erlass dem En-
geren Senat übertragen.82

Ein ministerieller Erlass vom 19. März 1868 regelte die dem Senat über-
tragene Gerichtsbarkeit neu: für leichte Delikte war ein universitätsex-
terner Disziplinarbeamter, für schwere Fälle der Senat zuständig. 1908 
wurde diese Verordnung gekippt, und der Prorektor statt des Diszipli-
narbeamten konnte in leichteren Fällen, wie ungebührliches Benehmen, 
einen Verweis erteilen oder eine Karzerstrafe bis zu �8 Stunden verhän-
gen; ansonsten blieb die Regelung von 1868 (bis 1920) bestehen. 

Eine wichtige Neuerung, die auf der Initiative mehrerer Professoren 
unter der Federführung des Juristen Carl Adolph Vangerow83 beruhte, 
betraf die Einführung einer freien Prorektorwahl durch eine Großher-
zogliche Verordnung von 1862. 

80	 UAH	RA	900	fol.	�0r-�3r.
8�	 UAH	RA	248	fol.	48r.
82	 UAH	RA	826	Sitzungsprotokolle	des	Großen	Senats	vom	4.	August	�87�	bis	3.	

August	�872;	Weisert,	Die	Verfassung,	�974,	S.	�0�.
83	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�803-�932,	�986,	S.	276.
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Carl Adolph von Vangerow (1808-1870) Professor für Rechtswissenschaft. 
– 18�5-18�6 und 1863-186� Prorektor; 1863 ist er der erste frei gewählte 
(Pro-)Rektor der Universität Heidelberg seit 1558 (UAH Bildarchiv Pos I 

03110. – © UAH. – Photograph unbekannt, ca. 1860).
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Freie Prorektorwahlen 1862-1892
1862 forderte Professor Carl Adolph von Vangerow (1808-1870) eine 
„wirklich freie Wahl ... durch absolute Stimmen-Mehrheit“, denn das 
Prorektorat sei „nicht blos eine Würde, sondern ein wichtiges Amt“, 
dessen Führung Eigenschaften voraussetze, die „selbstverständlich 
nicht jeder Professor haben“ könne. Als „das Haupt und der Vertreter 
einer Körperschaft“ müsse der Prorektor „das Vertrauen der Korpora-
tion“ besitzen.8� Dies steht in dem von Vangerow verfaßten erweiterten 
Entwurf von 18�9 (siehe Abschnitt Prorektoren: Fakultätsturnus und 
Anciennitätsprinzip 1803-1862), die freie Prorektorwahl betreffend, 
den er, beauftragt vom damaligen Prorektor Johann Rosshirt85, „zur 
näheren Formulirung der ... Wahlordnung“ für die Vorlage zur Geneh-
migung bei der großherzoglichen Regierung schrieb.86 Nach Zustim-
mung durch den Großen Senat wurde dieser Entwurf am 22. Mai 1862 
als großherzogliche Verordnung erlassen.87 Nach wie vor bedurfte der 
gewählte Prorektor aber der Bestätigung durch den Großherzog.

Somit war seit 1862 erstmals eine freie Wahl des Prorektors im 
Großen Senat (Mitglieder: 35-�0 Ordinarien) möglich. Allerdings 
sollte er „nicht unmittelbar oder ganz kurz hintereinander das Pro-
rektorat erneut bekleiden, sondern nur in gewissen Zwischenräumen 
wieder dazu gelangen“.88 Der erste Gewählte war Vangerow selbst. 
Leider nutzten die Professoren anschließend nur 30 Jahre lang die 
Möglichkeit einer freien Wahl, denn offenkundig wurden Fakultäts-
turnus und Anciennitätsprinzip nach 1892 wieder aufgenommen. Ein 
Vorteil des Fakultätsturnus war, alle Fakultäten am Prorektoramt zu 
beteiligen und dadurch zu verhindern, dass einzelne Fakultäten zu ein-
flussreich wurden. 

Nicht unerwähnt bleiben soll die 1890/91 erfolgte Trennung der Na-
turwissenschaftlich-Mathematischen von der Philosophischen Fakul-
tät; damit hatte die Universität statt der seit 1386 bestehenden � nun 
5 Fakultäten. 1969 hob die Grundordnung die 5 Fakultäten auf und 
 

84	 UAH	RA	248	fol.	32v.
85	 Biographie	siehe	Drüll,	Heidelberger	Gelehrtenlexikon	�803-�932,	�986,	S.	224.
86	 UAH	RA	248	fol.	�8v.
87	 Ebenda,	fol.	40r-4�r.
88	 Ebenda,	fol.	34r.
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bildete 16; nur die Theologische und Juristische Fakultät blieben und 
bleiben unverändert. Heute (Februar 2013) hat die Universität 12 Fa-
kultäten. 

Wie sah die Praxis einer freien Prorektorwahl aus? Auskunft gibt bei-
spielsweise das Sitzungsprotokoll des Großen Senats vom 13. Januar 
1877. Sämtliche aktiven ordentlichen Professoren waren zur Wahl des 
Prorektors für die Amtszeit von Ostern 1877 bis Ostern 1878 unter 
Vorsitz des Amtsinhabers am 13. Januar 1877 eingeladen, erschienen 
waren 30 von 38 Wahlberechtigten, von den 8 Fehlenden waren 2 
entschuldigt. Die Wähler hatten ihren Wunschkandidaten namentlich 
auf einem Stimmzettel aufzuschreiben und diesen in einen Umschlag 
zu stecken. Die Stimmzettel wurden „nach vorgängiger Ablösung des 
Umschlags“ in einem Stimmkasten gesammelt. Der Prorektor nahm 
nun jeden Stimmzettel einzeln heraus und verlas laut den darauf ge-
schriebenen Namen. Ergebnis: Johann Caspar Bluntschli, Jurist, 1� 
Stimmen, Alexander Pagenstecher, Zoologe, 9 Stimmen, Otto Karlo-
wa und Achilles Renaud, Juristen, je 2 Stimmen, Adolf Hausrath, The-
ologe, eine Stimme, Gustav Weil, Orientalist, und Carl Gegenbaur, 
Mediziner, je eine Stimme.89 Somit war aufgrund fehlender absoluter 
Majorität der eher seltene Fall einer Stichwahl eingetreten. Im zwei-
ten Wahlgang erhielten Bluntschli 15 und Pagenstecher 12 Stimmen, 
Weil eine Stimme. „Da drei Stimmen ungültig sind, so ist“, wie es im 
Protokoll weiter heißt, „Geheimer Rat Bluntschli mit 15 Stimmen, da 
1� die absolute Majorität ist, gewählt“.90 Wahlzettel und Umschläge 
wurden sofort vernichtet.91 

Nachdem die großherzogliche Bestätigung und die staatsministerielle 
Entschließung eingetroffen waren, lud der amtierende Prorektor die 
Mitglieder des Großen Senats zur Amtsübergabe ein. Unter Beteili-
gung meist nur weniger Ordinarien berichtete am Übergabetag im Se-
natszimmer zunächst der bisherige Prorektor über in seiner Amtszeit 
vorgefallene Ereignisse, danach wurde der neu gewählte vereidigt und 
ihm wurden von seinem Vorgänger übergeben:

89	 Biographien	 aller	 Genannten	 siehe	 Drüll,	 Heidelberger	 Gelehrtenlexikon	 �803-
�932,	�986.

90	 UAH	RA	633.
9�	 UAH	RA	636.



55

Karl Bartsch (1832-1888) Professor für Germanische und Romanische Philo-
logie. – April 1881-April 1882 Prorektor der Universität Heidelberg; hier im 
Talar und mit Amtskette des Prorektors 1881/82 abgebildet. – (UAH Bildar-
chiv Alb X Photo Nr. 00107. – © UAH. – Photograph unbekannt, 1881/82).
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Protokoll der Prorektorwahl am 15. Januar 1881; abgebildet ist eine von dem 
Unterzeichner Professor Heinrich Bassermann geführte Gegenliste der Na-

men der Gewählten, <wie sie nach Oeffnung der einzelnen [Wahl-]Zettel von 
dem Herrn Prorector [Eduard Winkelmann] vorgelesen worden sind> (UAH 

RA 633 Folio 68 recto. – Photo: René Aris).
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Einladung des <Akademischen Directoriums> vom �. April 1881 zur 
<Uebergabe des Prorektorats> an den mehrheitlich für das kommende Som-
mer- und Wintersemester 1881/82 zum Prorektor gewählten Philologen Karl 

Bartsch (1832-1888) am 19. April (UAH RA 633 Folio 70 recto. – Photo: 
René Aris).
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Protokoll vom 19. April 1881 über die Vereidigung des <neuantretende[n] 
Prorector[s]> Karl Bartsch und Aufzählung der ihm von seinem Amtsvorgän-
ger übergebenen Gegenstände: <1. die beiden Scepter, 2. das Matrikelbuch, 
3. die Universitäts-Siegel, �. die Missive [Protokollbücher]>. Hier sind nicht 
genannt: <5. die Schlüssel zum Depositenschrank sowie 6. die Schlüssel zu 
den Eingängen des Universitätshauses> (seit 188�) (UAH RA 633 Folio 71 
verso (Abbildung und erstes Zitat), Folio 113 verso (letztes Zitat). – Photo: 

René Aris).
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Benachrichtigung der <gesammte[n] akademische[n] Korporation> von der 
Wahl Karl Bartschs zum Prorektor für das Studienjahr 1881/1882 durch 
Erlass des Großherzoglichen Ministeriums des Innern und Bestätigung 

<Seine[r] Königliche[n] Hoheit>, Großherzog Friedrich I. von Baden, datiert 
vom 25. Februar 1881 (UAH RA 633 Folio 69 recto. – Photo: René Aris).
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–   die beiden Szepter 
–   das Matrikelbuch
–   die Siegel
–   die Schlüssel zu dem Depositenschrank
–   die Missive (Briefauslaufregister/Konzepte der abgegangenen
     Schreiben/Sendschreiben/Protokollbücher)
–   die Schlüssel zu den Eingängen des Universitätshauses (seit
    188�).92 

Prorektorwahlen: Fakultätsturnus und Anciennitätsprinzip 1892-
1919
Leider wurden die freien Wahlen – wie bereits erwähnt – 1892 aufge-
geben, und der seit 1558 eingeführte Fakultätsturnus und das seit 1786 
eingeführte Anciennitätsprinzip bis 1919 wieder aufgenommen. Zwi-
schen 1911 und 1919 änderte sich allerdings die Zusammensetzung 
des Wahlgremiums.

Erweitertes Wahlgremium statt Großem Senat 1911-1919
Seit 1881 unterstanden die Unterrichtsverwaltungen der Universitäten 
Heidelberg, Freiburg sowie der Technischen Hochschule Karlsruhe 
dem Großherzoglichen Ministerium der Justiz, des Kultus und Unter-
richts. Auf Bitten der Nichtordinarien um Verbesserung ihrer recht-
lichen Stellung erhielten – durch Erlass des Ministeriums vom 23. Fe-
bruar 1911 – auch die etatmäßigen außerordentlichen Professoren und 
Honorarprofessoren das aktive Wahlrecht bei der Prorektorwahl, die 
nicht mehr – wie bisher – durch den Großen Senat stattfand, sondern 
durch das neu gebildete, entsprechend erweiterte Wahlgremium. Ein-
schränkend bestimmte der Erlass, dass die Gesamtzahl der Nichtor-
dinarien die Hälfte der Zahl der Ordinarien nicht übertreffen dürfe; 
somit wählten 1912  �7 Ordinarien und 23 Nichtordinarien einen Or-
dinarius zum 1. April auf ein Jahr zum Prorektor,93 1916 waren es �9 
Ordinarien und 2� Nichtordinarien;9� gewählt werden konnten nach 
wie vor nur Lehrstuhlinhaber. Fakultätsturnus und Anciennitätsprin-
zip blieben unverändert bestehen. 

92	 UAH	RA	633.
93	 UAH	RA	248	fol.	40r;	Weisert,	Die	Verfassung,	�974,	S.	99.
94	 UAH	RA	636	vom	�6.	Dezember	�9�6.
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Zwischen dem 22. November 1918 (Abdankung Großherzogs Fried-
rich II.) und dem 17. März 1919 (Neue Verfassung für die Universi-
täten Heidelberg und Freiburg) blieb die Amtsbezeichnung „Prorek-
tor“ für den nachmaligen „Rektor“ bestehen.95

 

Rektor ist Beaufsichtigender, Überwachender, Bewahrer 1919-
1933
Nach dem 1. Weltkrieg und dem Verzicht Großherzog Friedrichs II. 
(1907-1918) auf Ausübung der Regierungsgewalt wurde Baden ein 
demokratischer Staat. So war nicht mehr der Großherzog nomineller 
Rektor der Universität, sondern ein vom Großen Senat gewählter Ordi-
narius besetzte von nun an das Amt des Rektors.

Am 17. März 1919 erließ die badische vorläufige Volksregierung „unter 
Aufhebung entgegenstehender Vorschriften“ eine neue Verfassung für 
die Universitäten Heidelberg und Freiburg: Der „Verfassung der Fakul-
täten“, die vor allem genau festlegte, welche Professoren und Dozenten 
in den Fakultäten Sitz und Stimme erhielten, folgte die „Verfassung der 
Gesamtuniversität“ nach, in der die Zusammensetzung der Mitglieder 
und ihre Stimmberechtigung und Beschlußfähigkeit im Großen Senat 
(wieder zuständig für Rektorwahlen) und Engeren Senat (Erledigung 
der allgemeinen Universitätsangelegenheiten), vorgegeben wurde.96

Vorsitzender des Engeren und des Großen Senats war der Rektor. Über 
seine weiteren Befugnisse fehlen spezielle Angaben in der Verfassung, 
aber grundlegende Änderungen wurden nicht vorgenommen, wie eine  
gedruckte Geschäftsordnung für den Engeren Senat der Universität 
Heidelberg vom 1�. Juli 1919 belegt: Der Vorsitzende war befugt, die 
Angelegenheiten des Senats nach eigenem Ermessen entweder im Um-
lauf oder in einer Sitzung zu erledigen. In dringenden Fällen konnte er 
selbständig verfügen, mußte jedoch seine Entscheidung unverzüglich 
dem Senat mitteilen. Allerdings war nun nicht mehr das Votum des 
Rektors bei Stimmengleichheit ausschlaggebend, sondern im Zwei-
felsfall entschied immer die Versammlung. Die Geschäftsordnung von 
1919 endete: „Die Vollziehung der Maßnahmen, die sich aus den vom 

95	 UAH	RA	636	vorletzte	Seite.
96	 UAH	RA	�6�	und	B-�2��.
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Hermann Kossel (186�-1925) Professor für Hygiene. – 1920 Rektor der 
Universität Heidelberg (UAH Bildarchiv Pos I 01737. – © UAH. – Photo-

graph unbekannt, ca. 1910).
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Engeren Senat gefaßten Beschlüssen ergibt, liegt dem Vorsitzenden ob 
und hat thunlichst bald zu geschehen“.97 

1920 wurde mit Erlass neuer ministerieller akademischer Vorschriften 
die Gerichtsbarkeit einem Disziplinargericht überantwortet, das sich  
aus dem Rektor und vier aus der Professorenschaft und zwei aus der 
Studentenschaft gewählten Beisitzern zusammensetzte.

Wie sahen die Modalitäten der Rektorwahlen mit Beendigung der Ära 
der badischen Großherzöge als Rektoren nach 1918 aus?

Fakultätsturnus während der Weimarer Republik 1919-1933
Laut Erlaß der „Verfassung der Universitäten Heidelberg und Frei-
burg“ vom 17. März 191998 besetzte ein Ordinarius wieder das Amt 
des Rektors, Prorektor wurde der jüngst gewesene Rektor als Stellver-
treter des amtierenden Rektors. 

Das erst 1911 neu gebildete Wahlgremium wich dem für die Rek-
torwahl wieder zuständigen Großen Senat, dem nunmehr neben den 
Ordinarien auch die etatmäßigen außerordentlichen Professoren und 
Honorarprofessoren sowie die Vertreter der Dozenten mit Sitz und 
Stimme in den Fakultäten angehörten. Für diese neuen Gruppen im 
Großen Senat bestanden keine zahlenmäßigen Beschränkungen.99

Auch nach März1919 konnten sich wirklich freie Wahlen der Rektoren 
nicht durchsetzen, der Fakultätsturnus blieb nämlich weiterhin bestehen. 
 
So berichtete 1930 die Universität über den in Heidelberg üblichen 
Wahlmodus: „Die Rektoren werden nach einem besonderen herge-
brachten Turnus den Fakultäten entnommen (Theologische, Juri-
stische, Medizinische, Philosophische, Naturwissenschaftlich-Ma-
thematische, Theologische, Juristische usw.). Die Fakultät, die an der 
Reihe ist, den Rektor zu stellen, gibt dem Rektorat mündlich den Na-
men bekannt oder teilt mit, dass die Fakultät für dieses Mal verzichtet, 
 

97	 UAH	H-IV-�02/�45	Nr.	�39a.
98	 UAH	RA	�6�	und	B-�2��.
99	 Weisert,	Die	Verfassung,	�974,	S.	��4.
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worauf dann die im Turnus folgende Fakultät ihren Vorschlag macht. 
Der Rektor verständigt mündlich die Herren Dekane über die Person 
des Vorgeschlagenen“.100

1931 stellte die Naturwissenschaftlich-Mathematische Fakultät – wie 
schon bei früheren Gelegenheiten – einen Antrag an den Engeren  
Senat, den bisherigen „Wahlvorgang zu einer wirklichen Wahl um-
zugestalten, d.h. zu einem Wahlkampf zwischen zwei oder drei vor-
geschlagenen Persönlichkeiten. Wenn von vornherein feststeht, dass 
von Dreien nur Einer als Sieger hervorgehen kann, ist die Kränkung 
für die beiden Übrigbleibenden geringer als wenn nach der jetzigen 
Gepflogenheit einer, der daran kommen sollte, ausgeschaltet wird ... 
Die notwendige Wahlvorbereitung lässt sich am besten denken als 
ganz vertraulich und intim, und zwar durch Beratung des jeweiligen 
Rektors mit den (noch aktiven) Altrektoren. Denn dieses Gremium 
der Altrektoren ist dasjenige, dem man persönliche Begier nach dem 
Rektoramt schwerlich wird zutrauen können ... Die Wahlfreiheit wird 
durch die Möglichkeit gesichert, daß jeder Wähler [im Großen Senat] 
auch noch andere Namen nennen kann“.101 Dieser Vorschlag schei-
terte, da die für die Wahl geforderten drei Kandidaten nicht gefunden 
wurden. So wurde für 1932 der Fakultätsturnus wieder hergestellt und 
„für kommende Jahre eine erneute Erörterung des Abgehens vom Tur-
nus in Aussicht genommen“.102 

Wissenschaftlicher und weltanschaulicher Führer der Hochschule 
in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945
Die vom badischen Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz 
erlassene Universitätsverfassung vom 21. August 1933 beschrieb die 
Aufgaben des Rektors kurz und bündig: „Der Rektor ist der Führer der 
Hochschule, ihm stehen alle Befugnisse des seitherigen (Engeren und 
Großen) Senats zu ... Der Rektor kann und soll zur Behandlung der 
eigentlichen wissenschaftlichen und erzieherischen Gesamtaufgaben 
der Hochschule die Dekane zusammenrufen. Der Rektor kann jederzeit  
 
�00	 UAH	B-�2��	vom	�6.	Oktober	�930.
�0�	 UAH	B-�2��	vom	23.	Dezember	�93�.
�02	 UAH	B-�2��	vom	25.	Juni	�932.
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den Lehrkörper der Hochschule mit oder ohne deren Assistenten zu-
sammenrufen.“ Als beratende Körperschaft stand dem Rektor der Senat 
zur Verfügung, ein Senat, der – im Gegensatz zu der Zeit vor 1933 
– allerdings keine Beschlüsse fassen und Abstimmungen vornehmen 
durfte.103

Mitglieder des Senats waren Rektor, Kanzler, Dekane und fünf wei-
tere Senatoren aus den Reihen der ordentlichen, außerordentlichen und 
der Honorar-Professoren, nach 1935 waren es Rektor, Prorektor, De-
kane, die Leiter der Dozenten- und Studentenschaft sowie zwei weitere, 
vom Rektor zu berufende Mitglieder der Dozentenschaft, von denen 
eines dem Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund angehören 
musste. Dem Senat gehörten zwischen 1933 und 19�5 zunächst 13, zu-
letzt 25 Personen an. Senatsprotokolle aus der nationalsozialistischen 
Zeit sind nicht vorhanden – sie wurden angeblich nicht geführt.

Das über knapp 550 Jahre bewährte demokratische Prinzip der Kollegi-
alität war per Dekret außer Kraft gesetzt.10�

Laut den Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschulverwaltung 
vom 1. April 1935 ernannte Bernhard Rust, Reichsminister für Wis-
senschaft, Erziehung und Volksbildung, auf Vorschlag des Rektors  
Prorektoren, Dekane und Senatoren; Angelegenheiten der Fakultäten 
wurden nicht mehr direkt mit dem Ministerium, sondern über den Rek-
tor verhandelt. „Die Verfassung sah die Universität nur noch als eine 
hierarchisch strukturierte Lehr- und Lerngemeinschaft von Studieren-
den und Dozierenden“105, an ihrer Spitze ein vom Reichsminister ein-
gesetzter und ihm allein verantwortlicher Rektor (Führerprinzip). Die 
Autonomie der Universität war zerstört.

Weder in der Universitätsverfassung von 1933 noch in den Richtli-
nien zur Vereinheitlichung der Hochschulverwaltung von 1935 war die 

�03	 Die	Verfassungen	der	badischen	Universitäten	…	vom	2�.	August	�933	in:	UAH	
B-�2��.

�04	 Öffentlich	Kritik	an	der	Universitätsverfassung	übte	der	Heidelberger	Professor	für	
Geschichte	Willy anDreas	in	einer	Denkschrift	zur	neuerlassenen	Hochschulord-
nung	vom	2�.	August	�933,	nachzulesen	in	seinem	Brief	vom	�9.	September	�933	
an	den	Minister	des	Kultus,	des	Unterrichts	und	der	Justiz	in:	UAH	B-�0�5/3.

�05	 grün,	2006,	S.	7�9.
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Willy Andreas (188�-1967), Professor für Neuere Geschichte an der Uni-
versität Heidelberg, verfasst eine vertrauliche Denkschrift zur neuerlassenen 
Hochschulverfassung von 1933, adressiert an den Minister des Kultus, des 
Unterrichts und der Justiz (UAH B-1015/3 Seite 1. – Photo: René Aris).
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Abbildung der ersten Seite der von Willy Andreas verfassten kritischen 
Denkschrift zur neuerlassenen Hochschulverfassung von 1933 (UAH B-

1015/3 Seite 5. – Photo: René Aris).
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Amtsdauer der Rektoren geregelt; sie selbst konnten die Dauer bestim-
men. 1938 legte Rust die Amtsdauer der Rektoren auf mindestens zwei 
bis höchstens drei Jahre fest. Seine Begründung: „Die besonderen Auf-
gaben, die den Rektoren als wissenschaftlichen und weltanschaulichen 
Führern der deutschen Hochschulen gestellt sind, ihre Belastung mit  
den verschiedenartigsten Verwaltungsgeschäften und ihre Inanspruch-
nahme durch die Vertretung der Hochschule nach außen, stellen so 
hohe Anforderungen an ihre Arbeitskraft, daß ihnen im allgemeinen 
wohl noch Zeit für die Durchführung ihrer Unterrichtstätigkeit, aber 
kaum mehr für ihre wissenschaftlichen Arbeiten übrig bleibt. Da ich 
aber unbedingt daran festhalten muß, daß die Rektoren die Fühlung mit 
ihrer Tätigkeit als Forscher und Lehrer nicht verlieren, habe ich mich 
entschlossen, die Dauer des Rektorats ... auf mindestens zwei bis höch-
stens drei Jahre festzusetzen ... “.106

Einen Einblick in die neuen Aufgaben eines Rektors im Dritten Reich 
gab Hans Naumann, Rektor der Universität Bonn, in einem Brief vom 
21. Februar 1935 an den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung: „Durch die Einführung des Führerprinzips bei den 
Hochschulen haben naturgemäß die Aufgaben und Pflichten des Rek-
tors ganz erheblich zugenommen. Wenn in früheren Jahren die Aufga-
ben des Rektors hauptsächlich repräsentativer Art waren, so ist heute 
der Führer der Universität nicht nur hierzu verpflichtet, sondern er muß 
auch von sich aus die Initiative ergreifen, d.h. durch Besprechungen mit 
allen möglichen Stellen, durch Besichtigungen in- und außerhalb der 
Universitätsstadt selbst dafür sorgen, daß der neue Geist auch in Uni-
versitätskreisen um sich greift und auch den Studenten die Möglichkeit 
zur Schulung und körperlichen Ertüchtigung gegeben werden kann.
Aber auch durch die dringend notwendige Teilnahme an auswärtigen 
Kongressen, Versammlungen, Vorträgen, Tagungen, Führerbespre-
chungen pp. ist der Rektor genötigt, häufiger als sonst unterwegs zu 
sein ... “.107

Letztendlich diente die Aufzählung seiner Aufgaben der Genehmigung 
eines Dienstwagens, denn „es wirkt zum mindesten merkwürdig, wenn 
nahezu alle Behörden und Dienststellen-Leiter, ja selbst der Studenten-

�06	 UAH	B-�2��	vom	22.	März	�938.
�07	 UAH	B-�22�/2	vom	2�.	Februar	�935.
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Führer, mit einem Dienstwagen vorfahren, während der Rektor der 
Universität entweder mit einer Taxe oder zu Fuß gehen muß ... “ .108 

Führerverfassung im nationalsozialistischen Staat 1933-1945
Zur Rektorwahl am 8. Juli 1933 heißt es im Sitzungsprotokoll des 
Großen Senats: „ ... Die Juristische Fakultät hat Herrn Prof. Wilhelm 
Groh vorgeschlagen. Es entfallen Stimmen auf: Prof. Groh  52, Prof. 
Johannes Hoops (Philosophische Fakultät) eine, Prof. Robert Jelke 
(Theologische Fakultät) eine, weißer Zettel (Enthaltung) eine.109 Herr 
Prof. Groh ist sonach zum Rektor der Universität Heidelberg für das 
Studienjahr 1. Oktober 1933 auf 193� gewählt“;110 am 28. Septem-
ber 1933 wurde er bereits nach der neuen Universitätsverfassung vom 
Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz in Karlsruhe er-
nannt.111 Dies war bis 19�5 die letzte, vom Senat durchgeführte Rek-
torwahl. 

1935 legte das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung in den Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hoch-
schulverwaltung fest112: der Reichserziehungsminister ernennt den  
Rektor aus den Reihen der ordentlichen Professoren, die Professoren 
und Dozenten stimmen lediglich über einen Ernennungsvorschlag 
ab.113 Der Rektor untersteht dem Minister direkt und ist ihm allein 
verantwortlich.
Zwischen 1933 und 19�5 bekleideten folgende drei Professoren das 
Rektorenamt:
 
1. Oktober 1933-31. März 1937 Wilhelm Groh (Juristische Fakultät), 
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1. April 1937-30. September 1938 Ernst Krieck (Philosophische Fa-
kultät) und 1. November 1938-März 19�5 Paul Schmitthenner (Phi-
losophische Fakultät). Von März bis August 19�5 war der Anglist Jo-
hannes Hoops kommissarischer Rektor.11�

Vorsitzender der Selbstverwaltung und Repräsentant 1945-1969
Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und dem Ende des 
2. Weltkrieges war es das erste Mal seit 1386, dass der „Universität 
unseres genannten Studiums, jede ihrer Fakultäten ... erlaubt [war, sich] 
… passende Statuten“115 zu geben – wie es Kurfürst Ruprecht I. in der 
Gründungsurkunde formulierte: seit dem Mittelalter konnte die Univer-
sität sich wieder selbst eine Satzung geben, die nach dem Muster der 
Verfassung von 1919 vom sogenannten Dreizehnerausschuß (13 poli-
tisch nichtbelasteten, z.T. im Dritten Reich entlassenen Heidelberger 
Universitätslehrern) vorbereitet, am 22. November 19�5 vom Engeren 
Senat beschlossen und am 28. November 19�5 vom Präsidenten des 
Landesbezirks Baden genehmigt wurde. Danach war die Universität, 
„unbeschadet ihrer Eigenschaft als Veranstaltung des Staates, zugleich 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Rechte der Selbst-
verwaltung … .116 Der Rektor steht an der Spitze der akademischen  
Selbstverwaltung und repräsentiert die Universität bei feierlichen Ge-
legenheiten ... Er erledigt die laufenden Geschäfte der Universität und 
führt die Beschlüsse des Engeren und Großen Senats aus. Neben den 
Dekanen wirkt er bei Reibungen zwischen Mitgliedern der Universität 
ausgleichend.“117

„Die Selbstverwaltung der Gesamtuniversität liegt dem Engeren Senat 
unter Vorsitz des Rektors ob. Der Engere Senat besteht aus dem ... Rek-
tor, einem weiteren für das Rektoratsjahr gewählten Ordinarius, den 
fünf Dekanen, dem gewesenen Rektor ... und einem ... Nicht-Ordinari-
us“118, der Große Senat aus allen Lehrstuhlinhabern, planmäßigen Ex-
traordinarien und Vertretern der Nichtordinarien aus jeder Fakultät.119 

��4	 Biographien	 der	 Genannten	 siehe	 Drüll,	 Heidelberger	 Gelehrtenlexikon	 �803-
�932,	�986,	und	�933-�986,	2009.

��5	 DücHting,	2005,	S.	29.
��6	 Satzung	der	Universität,	�952,	§5.
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��8	 Ebenda,	§2�,	22.
��9	 Ebenda,	§28.
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Karl Heinrich Bauer (1890-1978) Professor für Chirurgie. – August 19�5-
August 19�6 Rektor der Universität Heidelberg. (UAH Bildarchiv Pos I 
00126. – © UAH. – Zeichnung im Kurpfälzischen Museum Heidelberg: 

Herbert Grass, 195�).
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Oben Titelblatt und unten Bestätigung auf der letzten Seite der Satzung der 
Universität Heidelberg von 19�5/1952 (UAH X ZSb 10. – Photo: René Aris).
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„Die Regierung erläßt die für die Universität bestimmten Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften nach Anhörung der Universität. Auch 
vor allen Ernennungen ist die Universität zu hören, soweit ihr nicht 
weitergehende Rechte (Ernennungsrecht, Vorschlagsrecht, Zustim-
mungsrecht) zustehen. Die Universität legt der Regierung jähr-
lich Vorschläge für den Haushaltsplan vor. Über die akademische  
Selbstverwaltung, insbesondere auch die Verwaltung des universitäts-
eigenen Vermögens, steht der Regierung die Aufsicht zu“.120 Erst 1970 
wurde die Verantwortung für die Wirtschafts- und auch Personalver-
waltung der Universität einem Kanzler übertragen, dessen Amt durch 
das baden-württembergische Hochschulgesetz 1968 neu geschaffen 
worden war. 

Im Sommersemester 19�8 waren übrigens �800 Studenten immatriku-
liert und 53 Ordinarien lehrten an der Ruperto Carola.

Was sahen die von der Universität selbst ausgearbeiteten Statuten von 
19�5 als Modus der Rektorwahlen vor? Dies sei bereits vorweggenom-
men: seit 19�5 bestehen freie Rektorwahlen.

Freie Rektorwahlen 1945-1969
Nach Schließung der Universität am 1. April 19�5 durch die ameri-
kanische Militärbehörde gemäß der Proklamation Nr. 1 des Obersten 
Befehlshabers der alliierten Streitkräfte und vor der Wiedereröffnung 
am 15. August erfolgte mit Genehmigung der Besatzungsmacht am 
8. August die Wahl des Rektors Karl Heinrich Bauer (Medizinische 
Fakultät), des Prorektors Fritz Ernst und des Senators Karl Jaspers 
(beide Philosophische Fakultät) durch 22 politisch nicht belastete Pro-
fessoren. 

Die Satzung der Universität von 19�5 legte fest, dass der Rektor, ein 
Ordinarius, für ein Jahr durch den Großen Senat frei gewählt wurde121 
(siehe Abschnitt Vorsitzender der Selbstverwaltung und Repräsentant 
1945-1969). Die Wahl erfolgte ohne Bindung an eine Reihenfolge wie 
Fakultätsturnus oder Anciennitätsprinzip, doch sollten „im Laufe der 
 

�20	 Ebenda,	§34.
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Margot Becke geborene Goehring (191�-2009) Professorin für Chemie. – 1. 
August 1966-31. Juli 1968 Rektor (sic) der Universität Heidelberg; hier bei 
der Immatrikulation und Vereidigung von drei Studenten (stellvertretend für 

alle Neuimmatrikulierten) in der Alten Aula ca. 1967 (UAH Bildarchiv Photo 
Nr. 27. – © UAH. – Photograph unbekannt).
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Zeit die einzelnen Fakultäten angemessen“122 berücksichtigt werden. 
Das Amt des Prorektors übernahm – wie zwischen 1919 und 1933 
– der Amtsvorgänger des Rektors.123 An diesem Wahlmodus änderte 
sich bis 1969 nichts.

„Gesamtleiter und Vertreter“ 1969-1979 
Bereits 1967 lag ein Hochschulgesamtplan für Baden-Württemberg vor, 
in dem der steigenden Anzahl der Studenten (1970: 11500), Auswei-
tung des Lehrkörpers (1970: 280 AH3-/AH�-Professoren), überhaupt 
der Notwendigkeit einer Reform der Universitäten in Lehre, Forschung 
und Verwaltungsorganisation Rechnung getragen wurde. Zudem for-
derten vor allem Gruppierungen von Studenten und Assistenten eine 
Demokratisierung und Modernisierung der Universität unter Abschaf-
fung der professoralen und hierarchischen Traditionen (sie verlangten 
u.a. die Drittelparität, d.h. die Besetzung der Entscheidungsgremien 
„paritätisch“ durch Professoren, Assistenten und Studenten zu je einem 
Drittel). So verpflichtete das baden-württembergische Hochschulgesetz 
vom 19. März 1968 die Universitäten des Landes, sich jeweils eine 
Grundordnung, also eine neue Satzung zu geben.

Die Grundordnung, am 31. März 1969 durch die Grundordnungsver-
sammlung für die Universität Heidelberg beschlossen, zog die beste-
hende Rektoratsverfassung der vom Hochschulgesetz ebenfalls zur 
Wahl gestellten Präsidialverfassung vor. Ausschlaggebend dabei waren 
vor allem drei Gründe: 

–  Wahl des Rektors für drei Jahre aus den Reihen der eigenen Ordi-
narien – im Gegensatz zum Präsidenten, dessen Ernennung für acht 
Jahre durch den Ministerpräsidenten auf Vorschlag von Kultusmini-
ster und Großem Senat erfolgen sollte – dies konnte die akademisch 
bestimmte Selbständigkeit der Universität gegen Übergriffe der Re-
gierung gewährleisten

– die vergleichsweise unkomplizierte Abwahl des gewählten Rektors 
durch den Großen Senat und 

– die Fortführung der Jahrhunderte alten Tradition in der Leitung 
durch einen Rektor.

�22	 Ebenda,	§29.
�23	 Ebenda,	§25.
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Titelblatt der Grundordnung der Universität Heidelberg vom 31. März 1969 
(UAH X ZSb 10. – Photo: René Aris).
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Inhaltsübersicht der Grundordnung der Universität Heidelberg vom 31. März 
1969 (UAH X ZSb 10. – Photo: René Aris).
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Eine weitere Neuerung betraf den Vorsitz des Großen Senats: von 1969 
bis zur Auflösung des Großen Senats 2000 war nicht mehr der Rektor 
dessen Leiter, sondern es wurde aus den Reihen der Senatsmitglieder 
ein Vorsitzender gewählt. Bei den anderen zentralen Organen blieb der 
Rektor der Vorsitzende.

Über die Verwaltung der Universität stellte die Grundordnung fest: 
„Die Universität ist frei in Forschung und Lehre. Als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts hat sie das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen 
der Gesetze. Sie regelt ihre Angelegenheiten selbständig und in eigener 
Verantwortung ... “.12�

Die Befugnisse des Rektors waren gegenüber 1919 (siehe Abschnitt 
Rektor ist Beaufsichtigender, Überwachender, Bewahrer 1919-1933) 
in den Grundordnungen vom 31. März 1969 und vom 1. April 1972 
nicht wesentlich geändert worden. Seine Aufgaben beinhalteten 1969 
u.a.: 
– Gesamtleitung und Vertretung der Universität Heidelberg
– Wahrung der Belange der Universität, insbesondere gegenüber der 

Regierung sowie den staatlichen und städtischen Behörden 
– Vorsitzender des (Engeren) Senats und des Verwaltungsrats (siehe 

unten)
– Leiter der akademischen Verwaltung und Vertreter der Universität 

gerichtlich und außergerichtlich
– Geschäftsabwicklung der laufenden Verwaltung in eigener Zustän-

digkeit; in Angelegenheiten, die über die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung hinausgehen, holt er die Entscheidung des Senats ein

–  Ausübung des Hausrechts in der Universität.125

Wurde der Rektor bislang von einem Prorektor vertreten und unter-
stützt, so waren es nach Inkrafttreten der neuen Grundordnung seit Fe-
bruar 1970 zwei. Dem Rektor oblag es, ihnen bestimmte Geschäftsbe-
reiche vorzuschlagen, die sie in eigener Zuständigkeit erledigten.126

�24	 Grundordnung	vom	3�.	März	�969,	�969,	§3.
�25	 Ebenda,	§5.
�26	 Ebenda,	§9.
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Außerdem erhielt der Rektor Unterstützung in der Universitätsverwal-
tung durch Einführung des Kanzleramts127 und eines Verwaltungsrats.128 
Der Kanzler ist Leiter der Verwaltung und verantwortlich für Haus-
haltsfragen und Personalangelegenheiten der nichtwissenschaftlichen 
Universitätsmitglieder. Der bis 2000 bestehende Verwaltungsrat war 
u.a. für die Aufstellung des Haushaltsvoranschlags und der Verteilung 
der zugewiesenen Mittel und Stellen zuständig; er fällte auch Entschei-
dungen über Grundstücks- und Raumverteilungen. Damit lag die aka-
demische Verwaltung beim Senat bzw. den Fakultäten, die nichtakade-
mische Wirtschaftsverwaltung beim Verwaltungsrat.

Die zentralen Organe der Universität waren 1969/70: Rektor, Großer 
Senat (bis 2000), Senat (früher: Engerer/Kleiner Senat), Verwaltungs-
rat und Kanzler.

Die Grundordnung von 1969 ließ die Schaffung von Gremien zu, in die 
alle an der Universität vertretenen Gruppen – Hochschullehrer, wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Studierende – Vertreter wählen konnten. So 
entstand die „Gruppenuniversität“, die heute (Februar 2013) noch die 
gültige Organisationsform darstellt.

Wie sahen die Gremien für die Wahl des Rektors nach 1969 aus?

Rektorwahlen 1969-2000
Eine neue Grundordnung, durch das baden-württembergische Hoch-
schulgesetz vom 13. März 1968 gefordert, wurde am 31. März 1969 
durch die Grundordnungsversammlung für die Universität Heidelberg 
beschlossen (siehe hierzu auch Abschnitt Gesamtleiter und Vertreter 
1969-1979). Die Amtszeit des Rektors verlängerte sich von einem auf 
drei, seit März 1979 (bis 2000) auf vier Jahre, mehrmalige Wieder-
wahl war zulässig. 

Die Wahl wurde durch eine bis 1993 bestehende Nominierungskom-
mission (6 Professoren und 6 Nichtprofessoren) vorbereitet, die dem 
Großen Senat mindestens einen Kandidaten vorschlug.129 Der Senat 
 

�27	 Ebenda,	§35	f.
�28	 Ebenda,	§32-34.
�29	 Ebenda,	§8.
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konnte weitere Kandidaten benennen, die vorher ihre Bereitschaft zum 
Amt erklärt hatten. Die Wahlvorschläge wurden von der Kommissi-
on in formaler Hinsicht geprüft.130 Wahlgremium für den Rektor war 
weiterhin der Große Senat, der sich jetzt allerdings aus insgesamt 138 
Mitgliedern zusammensetzte. Neben Rektor, Kanzler, 2 Prorektoren, 
16 Dekanen und 16 Prodekanen bestand er aus folgenden Wahlsena-
toren: 32 ordentliche und außerordentliche Professoren, 32 Dozenten, 
Assistenten, leitende und andere wissenschaftliche Mitarbeiter in 
Dauerstellung, 32 Studenten, 6 nichtwissenschaftliche Beamte, An-
gestellte und Arbeiter.131 Da Prorektoren, Dekane und Prodekane auch 
Privatdozenten sein konnten, war die Mehrheit der Professoren nicht 
mehr garantiert. 

„Die Kandidaten stellen sich dem Großen Senat vor und stehen diesem 
für eine Aussprache zur Verfügung. Über ihre Kandidatur findet eine  
Debatte statt. Die Wahl erfolgt geheim“.132 Dem Amtsträger, nach wie 
vor aus den Reihen der Ordinarien hervorgehend, standen zwei aus 
den hauptberuflichen Mitgliedern des Lehrkörpers, also auch Nichtor-
dinarien und Privatdozenten, vom Großen Senat auf drei Jahre, seit 
1996 auf zwei Jahre, seit 2000 auf drei Jahre gewählte Prorektoren zur 
Seite. Die Zahl der Prorektoren erhöhte sich nach Oktober 1993 auf 
drei,133 nach Oktober 2001 auf vier.13� 

Mit dem Hochschulgesetz in der Fassung vom 27. Juli 1973 wurde 
die Anzahl der Senatoren reduziert auf 17 Dozenten oder andere wis-
senschaftliche Mitarbeiter, 17 Studenten und 6 Nichtwissenschaftler 
gegenüber 17 ordentlichen und außerordentlichen Professoren sowie 
20 Amtsmitgliedern (Rektor, Kanzler, Prorektoren, Dekane und Pro-
dekane).135

Am 20. Dezember 1977 beschloss der Senat der Universität Heidel-
berg, die Zahl der Mitglieder des Großen Senats von bisher 77 auf �2  

�30	 Mitteilungsblatt	des	Rektors	Nr.	7	(�3.	September	�993)	S.	�8�.
�3�	 Grundordnung	vom	3�.	März	�969,	�969,	§�6.
�32	 Ebenda,	§8.
�33	 Grundordnung	vom	�3.	September	�993.
�34	 Neufassung	der	Grundordnung	vom	25.	Januar	200�.
�35	 Mitteilungsblatt	des	Rektors	Nr.	23	(�972/73)	und	Nr.	4	(�0.	März	�977).
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zu reduzieren: Die Sitze verteilten sich auf 7 Dozenten oder andere 
wissenschaftliche Mitarbeiter, 7 Studenten, 7 Nichtwissenschaftler 
und 21 Professoren.136

Nach 199� wählte der Große Senat den Rektor ohne die Vorschlags-
listen der von 1970 bis 1993 eingesetzten Nominierungskommission 
für die Kandidaten.

Das Rektorat leitet die Universität 1979-2010
1979-2005
1977 schrieb das Gesetz über die Universitäten im Lande Baden-Würt-
temberg den Hochschulen eine Präsidial- oder Rektoratsverfassung vor. 
In der am 18. Dezember 1978 vom Großen Senat beschlossenen Grund-
ordnung, die am 13. März 1979 die Zustimmung des Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst erhielt, wurde an der Universität Heidelberg 
die Rektoratsverfassung beibehalten.137 

Bislang war in den Statuten, Verfassungen oder Hochschulgesetzen die 
Person des Rektors als Leiter und Vertreter der Universität im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften und der Beschlüsse und Richtlinien der 
zuständigen Gremien genannt; in der Grundordnung von 1979 hieß es 
dagegen erstmals: „Die Universität wird durch ein Rektorat geleitet. 
Dem Rektorat gehören neben dem Rektor und dem Kanzler zwei Pro-
rektoren an ... “.138 Das Rektorat gibt sich eine Geschäftsordnung ... Auf  
Vorschlag des Rektors legt das Rektorat für seine Mitglieder bestimmte 
Geschäftsbereiche fest ... “.139 Vorsitzender des Rektorats war der Rek-
tor. Die Zahl der Prorektoren erhöhte sich ab Oktober 1993 auf drei, ab 
Oktober 2001 auf vier. 

Nach wie vor vertrat der Rektor die Universität nach außen und leitete 
die zentralen Gremien, den Großen Senat ausgenommen (siehe auch 
Abschnitt Gesamtleiter und Vertreter 1969-1979).

�36	 Mitteilungsblatt	des	Rektors	Nr.	�	(3.	Januar	�978)	S.	362.
�37	 Mitteilungsblatt	des	Rektors	Nr.	4	(30.	März	�979)	S.	42-48.
�38	 Ebenda,	§2.
�39	 Siehe	Geschäftsordnung	des	Rektorats	der	Ruprecht-Karls-Universität	Heidelberg	

in:	Mitteilungsblatt	des	Rektors	Nr.	7	(�2.	Juni	�979)	S.	69.
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Eine grundlegende Änderung in der Selbstverwaltung der Ruperto Ca-
rola wurde durch das Gesetz über die Universitäten im Lande Baden-
Württemberg vom 1. Februar 20001�0 verfügt: 
– Auflösung des Großen Senats, dessen Aufgaben durch einen neu ge-

bildeten Senat übernommen werden, bestehend aus 18 Amts- und 20 
Wahlmitgliedern (siehe Abschnitt Senat und Universitätsrat 2000-
2005)

– Neueinführung des Universitätsrats, bestehend aus insgesamt 13 
Personen

–  Abschaffung des Verwaltungsrats, dessen Aufgaben Rektorat und 
Senat übernehmen.

Gegenüber den bisherigen Aufgaben des Rektors erhielt das Rektorat 
eine erhebliche Kompetenzausweitung; seine Hauptaufgaben bestehen 
in:
– Billigung des von der Universität entworfenen Haushaltsvoran-

schlags oder Wirtschaftsplans (Zustimmung erfolgt durch das Wis-
senschaftsministerium) 

– Entscheidungen über die Grundstücks- und Raumverteilung 
– Aufstellung der Ausstattungspläne
– Verteilung der der Universität zugewiesenen Stellen und Mittel 
– Struktur- und Entwicklungsplanung einschließlich der Personalent-

wicklung
– Planung der baulichen Entwicklung
–  Entscheidungen über das Universitätsvermögen.
Seit Februar 2000 sind also die zentralen Organe der Universität: 
Rektorat mit Rektor, Prorektoren und Kanzler, Senat unter Vorsitz des 
Rektors sowie Universitätsrat (siehe hierzu Abschnitt Gesamtleiter und 
Vertreter 1969-1979).

Zu den wichtigsten Aufgaben des Universitätsrats gehören
– die Wahl des Rektors und des Kanzlers
– die Beschlussfassung über Struktur- und Entwicklungspläne sowie
– die Feststellung der Jahresabschlüsse der Universität sowie der bei-

den medizinischen Fakultäten Heidelberg und Mannheim

�40	 Siehe	Gesetz	über	die	Universitäten	im	Lande	Baden-Württemberg	(Universitäts-
gesetz)	vom	�.	Februar	2000,	Gesetzblatt	für	Baden-Württemberg	Nr.	5	vom	28.	
März	2000,	S.	208.



83

–  Zustimmung zu hochschulübergreifenden Kooperationen; zur Bil-
dung, Veränderung, Aufhebung und Zuordnung von Hochschulein-
richtungen sowie zur Gründung von und Beteiligung an Unterneh-
men.

Die Aufgaben des Senats sind vor allem
– Entscheidungen in Angelegenheiten von Forschung, Lehre, Studi-

um und Weiterbildung
– Bestätigung der Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder
– Stellungnahmen zu Struktur-, Entwicklungs- und Wirtschaftsplänen, 

zum Abschluss von Hochschulverträgen und Zielvereinbarungen,  
zur Funktionsbeschreibung von Professuren

– Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen und 
Hochschuleinrichtungen

– Satzungen für Hochschulprüfungen 
– Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der For-

schung, der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie 
des Technologietransfers

–  Beschlussfassung über die Grundordnung und ihre Änderungen.

Welches Gremium für die Rektorwahl sah das Gesetz über die Univer-
sitäten im Lande Baden-Württemberg vom 1. Februar 2000 vor?

Auswahlausschuß und Senat 2000-2005
Grundlegende Änderungen in der Selbstverwaltung der Ruperto Ca-
rola waren nach Inkrafttreten des Universitätsgesetzes vom 1. Februar 
2000 u.a. die Abschaffung des Großen Senats und die Bildung eines 
Senats, bestehend aus 18 Amtsmitgliedern (Rektoratsmitglieder, De-
kane) und 20 Wahlmitgliedern (8 Wahlvertreter der Professoren, � des 
wissenschaftlichen Dienstes, � der Studierenden und � der sonstigen 
Mitarbeiter)1�1 sowie die Neueinführung des Hochschul- oder Univer-
sitätsrats, bestehend aus 13 Personen, nämlich 7 Mitgliedern der Uni-
versität und 6 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie, Kultur oder 
anderen Bereichen der Gesellschaft. 

�4�	 Universitätsgesetz	vom	�.	Februar	2000,	§�9.
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Universitätsgesetz vom 1. Februar 2000 in: Gesetzblatt für Baden-Württem-
berg Nr. 5 vom 28. März 2000, S. 208.

Bekanntmachung der Neufassung
des Gesetzes über die

Universitäten im Lande Baden-Württemberg
(Universitätsgesetz - UG)

Vom 1. Februar 2000
veröffentlicht im Gesetzblatt Seite 208

Auf Grund von Artikel 14 des Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vor
schriften vom 6. Dezember 1999 (GBl. S. 517) wird nachstehend der Wortlaut des 
Gesetzes über die Universitäten im Lande Baden-Württemberg (Universitätsgesetz – 
UG) in der Fassung vom 10. Januar 1995 (GBl. S. 1, ber. S. 310) in der sich aus

1. dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 vom 16. Dezember 1996 (GBl. S. 776),
2. dem Landeshochschulgebührengesetz und dem Gesetz zur Änderung der 

Hochschulgesetze und des Hochschulzulassungsgesetzes vom 5. Mai 1997 
(GBl. S. 173),

3. dem Gesetz zur Reform der Hochschulmedizin (Hochschulmedizinreform-
Gesetz –

4. HMG) vom 24. November 1997 (GBl. S. 474),
5. dem Gesetz zur Reform der Studentenwerke und zur Änderung der Landes

hochschulgesetze vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 299) und
6. dem Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 6. Dezember 

1999 (GBl. S. 517)

ergebenden Fassung bekanntgemacht.

STUTTGART, den 1. Februar 2000

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg
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Paragraph 13, das Amt des Rektors betreffend, aus dem Universitätsgesetz 
vom 1. Februar 2000 in: Gesetzblatt für Baden-Württemberg Nr. 5 vom 28. 

März 2000.

§ 13

Rektor

(1) Der Rektor vertritt die Universität. Das Rektorat legt fest, in welcher Reihenfolge 
der Rektor im Falle seiner Verhinderung vertreten wird; im Bereich der Wirtschafts-  
und Personalverwaltung wird er vom Kanzler ständig vertreten. Er ist Vorsitzender 
des Rektorats, des Senats und seiner Ausschüsse. Er kann den Vorsitz in einem 
Ausschuss auf ein Mitglied des Ausschusses übertragen.

…

(3) Zum Rektor kann ernannt oder bestellt werden, wer der Universität hauptberuflich 
als Professor angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt 
und auf  Grund einer  mehrjährigen beruflichen Tätigkeit,  insbesondere  in  Wissen
schaft,  Wirtschaft,  Verwaltung  oder  Rechtspflege,  erwarten  lässt,  dass  er  den 
Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Zum Rektor kann nicht ernannt oder bestellt 
werden, wer vor Ablauf der Amtszeit das 65. Lebensjahr vollenden würde. Dies gilt  
nicht bei unmittelbarer Wiederernennung oder Wiederbestellung; die Amtszeit endet 
in diesem Fall  mit  Ablauf des Semesters, in dem der Rektor das 65. Lebensjahr 
vollendet. Der Rektor kann während seiner Amtszeit kein anderes Wahlamt in der 
Universität wahrnehmen.

…

(5) Zur Vorbereitung der Wahl des Rektors bildet der Vorsitzende des Hochschulrats 
einen  Auswahlausschuss,  dem  Mitglieder  des  Hochschulrats  und  des  Senats 
angehören. Der Auswahlausschuss schreibt die Stelle des Rektors öffentlich aus, 
erarbeitet im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium einen Wahlvorschlag, 
der in der Regel drei geeignete Bewerber enthält, und legt diesen dem Senat vor.  
Der  Senat  wählt  aus  dem  Wahlvorschlag  den  Bewerber,  der  dem 
Ministerpräsidenten  zur  Ernennung  als  Rektor  vorgeschlagen  werden  soll.  Das 
Nähere  regelt  die  Grundordnung.  Können  sich  Wissenschaftsministerium  und 
Auswahlausschuss nicht einigen, so ist  die Stelle erneut auszuschreiben. Können 
sich  Wissenschaftsministerium  und  Auswahlausschuss  auch  nach  der  zweiten 
Ausschreibung nicht  einigen,  so  entscheidet  die  Landesregierung nach Anhörung 
des Vorsitzenden des Auswahlausschusses.
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Eine weitere einschneidende Neuerung ist, dass auch eine Persönlich-
keit zum Rektor gewählt werden kann, die kein hauptberuflicher Hei-
delberger Professor ist. Anforderungen an den Kandidaten sind „eine 
abgeschlossene Hochschulausbildung und eine mehrjährige berufliche 
Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder 
Rechtspflege, die erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes ge-
wachsen ist.“1�2 
Kandidaten für das Rektoramt wurden von einem aus Mitgliedern des 
Universitätsrats und des Senats gebildeten elfköpfigen Auswahlaus-
schuss nominiert, aus denen der Senat den künftigen Rektor  wählt,  welcher 
vom Ministerpräsidenten für sechs Amtsjahre, einmalige Wiederwahl 
möglich, ernannt wird (siehe auch Abschnitt Rektorwahlen 1969-2000). 
 
Damit ist die seit 1386 an der Universität Heidelberg bestehende Tra-
dition formal beendet, dass ausschließlich ein Professor (bzw. ein 
magister regens) an der Ruperto Carola zum Rektor gewählt werden 
konnte, auch wenn der gegenteilige Fall bis heute (Februar 2013) nicht 
eingetreten ist.

2005 bis heute (Februar 2013)
Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005, seit 1. Oktober 2006 
in Kraft, spricht erstmals expressis verbis von einem kollegialen Vor-
stand (Rektorat), der die Hochschule leitet1�3 (das Kollegialitätsprinzip 
gilt seit 1386 an der Universität Heidelberg). Diesem Vorstand gehören 
– wie gehabt – Rektor, Kanzler, und – das ist neu – ein hauptamtlicher 
Prorektor und bis zu vier weitere nebenamtliche oder nebenberufliche 
Prorektoren an. 
Zusätzlich zu den seit 1979 bestehenden Hauptaufgaben des Rekto-
rats (siehe Abschnitt Das Rektorat leitet die Universität 1979-heute) 
werden im Landeshochschulgesetz 2005 u.a. folgende Aufgaben hin-
zugefügt: Festsetzung von Leistungsbezügen der Professoren, z.B. aus 
Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen oder für besondere 
Leistungen in Forschung und Lehre.1��

�42	 Ebenda,	§�3.
�43	 Landeshochschulgesetz	 vom	�.	 Januar	 2005	 in:	Gesetzblatt	 für	Baden-Württem-

berg	Nr.	�	vom	5.	Januar	2005;	hier	S.	�3.
�44	 Ebenda,	S.	�3,	�6.
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Die Wahl des Rektors (Amtszeit: sechs Jahre, einmalige Wiederwahl 
ist möglich) erfolgt nicht mehr durch den Senat, sondern durch den 
Universitätsrat, bestehend aus sechs externen Persönlichkeiten und 
fünf statt bisher sieben internen Mitgliedern der Universität. Die fünf 
internen Mitglieder des Universitätsrats sind heute (Februar 2013) 
eine Ordinaria, zwei Ordinarien, eine Privatdozentin und ein Student. 
Der Rektor wird vom Senat bestätigt und durch den Ministerpräsi-
denten ernannt. 

Résumé: Die Amtsaufgaben und Befugnisse der Rektoren sowie 
Modalitäten der Rektorwahlen von 1386 bis heute (Februar 2013)
Die mittelalterlichen Universitäten wurden als genossenschaftliche 
Zweckverbände der Doktoren, Magister und Scholaren mit einer er-
staunlich demokratischen Selbstverwaltung gegründet. Die Organisa-
tionsform entsprach der anderer Korporationen, z.B. derjenigen von 
Gilden oder Zünften, sie sollte u.a. gegen Rechtlosigkeit und gegen 
Bevormundung durch die Regierenden schützen.

In ihrer kollegialen Selbstverwaltung unterschieden sich die Universi-
täten von älteren Bildungseinrichtungen, die vielfach autoritär geführt 
wurden, so die Akademien Griechenlands und die islamischen Hoch-
schulen.
Leiter und Repräsentant der Körperschaft Universität war von Anfang 
an der Rektor, aus den Reihen der Lehrenden von diesen gewählt, um 
die Entscheidungen des Senats (auch Consilium oder Universitätsrat 
genannt) auszuführen. Der Rektor als Leiter, Repräsentant, Würden-
träger und ausführendes Organ, der Senat – als Versammlung der Leh-
renden – beschließendes Organ, das ist das Muster für die kollegiale 
Selbstverwaltung der Heidelberger Universität seit dem Mittelalter. 
Die Funktionen des Rektors waren von denen eines nicht urteilenden, 
vorsitzenden Richters hergeleitet, sichtbar durch die Szepter als In-
signien seiner richterlichen Kompetenz. Als ausführendes Organ des 
Universitätsrats oder Senats, jedoch ohne eigene Machtfülle und nur 
mit geringen Entscheidungsbefugnissen, war er durch die Statuten mit 
Würde und gesellschaftlichem Rang ausgezeichnet: nur Kurfürst und 
Bischof und 1803-1918 der badische Großherzog rangierten vor ihm.
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Der Rektor überwachte die Einhaltung der Statuten sowie die Erfül-
lung der Lehrverpflichtungen, nahm Eide der Universitätsangehörigen 
ab und organisierte die Verwaltung der Einkünfte. Er wurde bei seinen 
Funktionen von mehreren Amtspersonen mit jeweils eigenen Zustän-
digkeitsbereichen unterstützt. 
Der Rektor war für seine Aufgabe nicht ausgebildet. Die bei der Grün-
dung der Universität auf drei Monate festgelegte Amtszeit sollte wohl 
für einen raschen Wechsel sorgen, um Fehler durch einzelne Amtsträ-
ger gering und reversibel zu halten. Der bereits im Mittelalter (in den 
Statuten seit 1558) bis 1933 geübte Fakultätsturnus sollte gewährlei-
sten, dass keine einseitigen Machtballungen und Reibungen innerhalb 
des Lehrkörpers entstanden, jedoch kamen durch diese Praxis auch 
weniger fähige Repräsentanten zum Amt, die die Universität sogar 
schädigten – so 1802 beklagt von Christoph Meiners, Göttinger Pro-
fessor für Weltweisheit.1�5 Der Fakultätsturnus wurde 1862 durch eine 
freie Wahl ersetzt, um wirklich die fähigsten Kandidaten zum Rektor 
zu wählen. Bereits nach 30 Jahren wurde der freie Wahlmodus wieder  
aufgegeben, offensichtlich überwog für die Mehrheit der Professoren 
doch der Nutzen des turnusmäßigen Wechsels. 
Die Selbstorganisation der Universitäten muss als ein erhebliches Mo-
tiv für die über Jahrhunderte dauernde strukturelle Beständigkeit und 
erfolgreiche Erfüllung inhaltlicher Aufgaben angesehen werden. Garant 
dieser Stabilität war das Amt des Rektors, wobei durch seine langfristig 
tätigen Verwaltungsbeamten mit bestimmten Zuständigkeitsbereichen 
auch die Kontinuität gesichert war. 
Obwohl die Universitäten über die Jahrhunderte zunehmend der staatli-
chen Aufsicht unterworfen waren – etwa im gleichen Maße wie sie aus 
Staatsmitteln finanziert wurden – blieben Selbstbestimmung, geistige 
Freiheit und Freiheit der Lehre erhalten. Es kam jedoch auch zu Ver-
suchen von Obrigkeit und Staat, die in den Gründungsstatuten zugesi-
cherte Autonomie zu untergraben. So versuchte 1522 Kurfürst Ludwig 
V. – allerdings erfolglos – ohne die in den Statuten vorgeschriebene 
Wahl, selbst den Rektor zu ernennen.1�6 1786 verfügte Kurfürst Carl 
Theodor massive Kontrollen der Universitätsverwaltung durch staat-

�45	 meiners, cHristopH:	Über	die	Verfassung	und	Verwaltung	deutscher	Universitäten.	
2	Bde.	Göttingen	�80�-�802.	Neudruck	Aalen	�970;	hier	Bd.	�,	S.	200-2�3.

�46	 UAH	RA	657	fol.	34r,v;	siehe	auch	Weisert,	Die	Verfassung,	�974,	S.	55.
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liche Kuratoren, unter Androhung von Sanktionen bis zur Amtsenthe-
bung des Rektors bei ungenügender Effizienz der Verwaltung.1�7 
Die stärksten Bedrohungen der Heidelberger Universität waren die Pe-
rioden der Religionskonflikte, die unter der Intoleranz des „cuius regio, 
eius religio“ zur Unterdrückung und bis zur Entlassung der Professoren 
führten. Die konfessionellen, später territorialen Auseinandersetzungen 
eskalierten im 30-jährigen Krieg mit Folgekriegen, mit der totalen 
Zerstörung Heidelbergs 1693 und Wegnahme ihres „Wissensgehirns“ 
(1622), der Bibliotheca Palatina, einer der stattlichsten Bibliotheken 
Europas. Die politischen Träger und akademischen Repräsentanten die-
ser Zeit verdienen Anerkennung dafür, dass sie den Fortbestand unserer 
Universität gegen diese massiven und lang andauernden Widrigkeiten 
gesichert haben.
Die Universität leistete über �00 Jahre die Ausbildung des Beamten- 
und Juristennachwuchses für die Verwaltung des Kurstaats und anderer 
deutscher Staaten sowie des höheren Klerus. Für die Kurfürsten stellte 
„ihre“ Universität jedoch auch einen Kompetenz- und Reputationsge-
winn dar, mit dem sie ihre Randlage und die Provinzialität ihres Anse-
hens kompensieren konnten.
Während der Zugehörigkeit zum Großherzogtum Baden seit 1803 und 
der Förderung durch die Großherzöge erfuhr die Universität Heidel-
berg einen Schub an wissenschaftlicher Qualität, indem Forscher von 
internationalem Format gewonnen werden konnten. Zwei Heidelberger 
Professoren der Naturwissenschaften aus dieser Ära gehörten zu den 
frühen Nobelpreisträgern (Philipp Lenard, Albrecht Kossel). 
Im nationalsozialistischen Staat 1933-19�5 wurde die kollegiale Selbst-
verwaltung einschließlich der Wahlen völlig abgeschafft. Der Rektor, 
vom Reichserziehungsminister ernannt, erhielt alle Kompetenzen des 
Senats und wurde zum alleinigen Führer der Universität, der vor allem 
auch die Indoktrination der Universität mit der Ideologie des National-
sozialismus bewerkstelligen sollte.
Die größte Zäsur in der Verfassung der Universität ist in den ver-
gangenen �0 Jahren geschehen. Mit der Grundordnung 1969 entstand 
die Gruppenuniversität, bei der auch Nachwuchswissenschaftler, Stu-
denten und Nichtwissenschaftler Mitwirkungsrechte bei der Rektor-
wahl und in allen akademischen Gremien erhielten. Aus einer vorüber-

�47	 tHorbecke,	�89�,	S.	302	§	�.
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gehenden Phase der Konfrontation entstand Kooperation, bei der neue 
Möglichkeiten für die Universitäten entdeckt und erprobt wurden. 
Seit 2000 sind Rektorat, Senat und Universitätsrat die zentralen Organe 
der Universität, Großer Senat und Verwaltungsrat wurden abgeschafft. 
Das Rektorat, bestehend aus dem Rektor, bis zu fünf Prorektoren und 
dem Kanzler, hat weitgehende Entscheidungsbefugnisse über Struk-
turen, Haushaltspläne und Vermögen der Universität. Das Rektorat 
hat Ähnlichkeit mit dem Vorstand eines großen Wirtschaftsbetriebs, 
während der Universitätsrat mit seinen Funktionen einem Aufsichtsrat 
nachgebildet ist. In den Universitätsrat werden neben Universitätsmit-
gliedern auch erfahrene Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kul-
tur und Wissenschaft berufen, die nicht der Ruperto Carola angehören. 
Der Universitätsrat schlägt Maßnahmen vor, die der Profilbildung und 
der Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Universität 
dienen. Er wählt den Rektor, der weder ein Professor noch ein Mitglied 
der Universität Heidelberg sein muss.
Aus der Universität ist eine Institution geworden, die im innovativen 
Entstehen begriffen ist, mit großen Möglichkeiten der Erweiterung und 
des existierenden Kreativpotentials, organisiert mit den Methoden des 
modernen Managements – was unlängst noch für undenkbar gehalten 
wurde. 
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Die Gliederung des Lehrkörpers der Universität Heidelberg 
im Laufe der Jahrhunderte1

Die Universitätssysteme einzelner Länder haben sich im Laufe der 
Jahrhunderte sehr unterschiedlich entwickelt. Dies bezieht sich nicht 
nur auf die Struktur der wissenschaftlichen Laufbahnen, sondern auch 
auf die Bezeichnung sowie die Rechte und Pflichten der verschiedenen 
Kategorien von Lehrkräften. Während in Deutschland seit der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Habilitation zur Voraussetzung für 
eine Berufung auf eine Professur wurde, ist eine Habilitation im an-
gelsächsischen Universitätssystem unbekannt. Andererseits gab es im 
deutschen System bis vor wenigen Jahren keine Tenure-Track-Option. 
Aufgrund dieser Strukturunterschiede lassen sich bestimmte Begriffe 
nicht direkt in andere Sprachen übersetzen. Selbst Begriffe, die auf den 
ersten Blick in der deutschen und englischen Sprache ähnlich klingen, 
wie z.B. Rektor: rector, Kanzler: chancellor, Lehrstuhl: chair, sind mit 
sehr unterschiedlichen Aufgaben, Entscheidungsfunktionen und Privi-
legien verbunden. Nicht zuletzt können Übersetzungs- und Interpreta-
tionsschwierigkeiten auch dadurch entstehen, dass sich die Bedeutung 
einiger Begriffe über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten hin-
weg geändert hat. Deshalb werden hier die wichtigsten Positionen des 
akademischen Lehrkörpers der Universität Heidelberg in ihrer histo-
rischen Entwicklung kurz erläutert.

Der akademische Lehrkörper von 1386 bis 1558
Von 1386 bis Mitte des 16. Jahrhunderts gab es an der Universität 
Heidelberg zwei Bezeichnungen für akademische Lehrer, nämlich (or-
dentliche) Professoren (professores ordinarii, doctores) und amtierende 
Magister (magistri legentes et regentes); für letztere wurde die Bezeich-
nung „Professor“ erst nach 1556 gebräuchlich. Um die Position eines 
amtierenden Magisters zu erreichen, waren die Magister verpflichtet,  
 
 

�	 Eine	englische	Fassung	dieses	Beitrages	ist	veröffentlicht	unter	dem	Titel:	Drüll, 
Dagmar, meusburger, peter:	 The	 Organisation	 of	 the	 Teaching	 Staff	 Over	 the	
Centuries	 in:	 Wissenschaftsatlas,	 20�2,	 S.	 389-392.	 –	 Siehe	 ergänzend:	 Drüll, 
Dagmar:	Zeittafel:	Ordinarien,	Extraordinarien,	Assessoren,	außerplanmäßige	Pro-
fessoren,	Honorarprofessoren,	Privatdozenten	an	der	Universität	Heidelberg	�386-
2005.	–	Begriffsbestimmungen	–.	Online	veröffentlicht.
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nach Erwerb ihres Magistergrades zwei Jahre lang ohne Bezahlung an 
ihrer Universität zu unterrichten. Die doctores lehrten an den drei „obe-
ren“ Fakultäten, also in Theologie, Jura und Medizin, die magistri an 
der Artisten-Fakultät (die sieben Artes bildeten nach 1560 die Philo-
sophische Fakultät). An den drei „oberen“ Fakultäten gab es maximal 
sieben Professoren an jeder der drei Fakultäten, an der Artistenfakultät 
zeitweilig bis zu �0 Lehrende. 

Differenzierung des Lehrkörpers 1558
Eine grundlegende Erneuerung von Lehrkörperstruktur, Lehrinhalten, 
Bezeichnung und Rangfolge der Lehrstühle sowie der Besoldung der 
Professoren, vollzog Kurfürst Ottheinrich in seinen Universitätssta-
tuten von 1558. Unter den 15 Ordinarien („professorn, die weren doc-
tors, licentiati oder magistri“) befanden sich 3 Theologen, � Juristen, 3 
Mediziner und 5 Professoren der Philosophischen Fakultät. Die Zahl 
der Nicht-Ordinarien war nicht vorgegeben. Diese „nit ordinarii profes-
sores“ sollten jedoch weder öffentlich noch privat Vorlesungen ohne 
Wissen des Dekans halten. Zudem war es ihnen untersagt, zu jenen 
Stunden öffentlich „extra ordinem“ zu lesen, zu denen ein Ordinari-
us unterrichtete. Es gab Extraordinarien mit Gehalt und solche ohne 
Gehalt. Extraordinarien ohne Gehalt lehrten vor allem in den Fächern 
Hebräisch, Ethik, Mathematik und Geschichte. Auch die Statuten der 
Kurfürsten Karl Ludwig und Carl Theodor von 1672 und 1786 unter-
schieden zwischen Ordinarien, deren Anzahl fast unverändert blieb, 
und Extraordinarien, die nach 1786 allerdings nur nach Bedarf und mit 
Zustimmung des Kurfürsten ernannt werden durften.

Veränderungen zwischen 1803 und 1858
Nach der Auflösung der Kurpfalz und dem Übergang Heidelbergs an 
Baden legte Kurfürst Carl Friedrich im 13. Organisationsedikt über das 
staatliche Schulwesen vom 13. Mai 1803 die Lehrfächer und Anzahl 
der Ordinarien genau fest: in der „Kirchlichen Section“ (Theologischen 
Fakultät) gab es neun, seit 1807 fünf (später sechs) Lehrstuhlinhaber, 
in der „Staatsrechtlichen Section“ (Rechtswissenschaftlichen Fakultät) 
fünf, in der „Ärztlichen Section“ (Medizinischen Fakultät) sechs, in der 
„Staatswirthschaftlichen Section“, die 1822 der Philosophischen Fakul-
tät angeschlossen wurde, drei bis vier Ordinarien und in der „Allgemei-
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nen Section“ (Philosophischen Fakultät) sechs bis sieben ordentliche 
Professoren. Daneben fanden – ohne nähere Zahlenangaben – auch au-
ßerordentliche Professoren und (Privat-)Lehrer Erwähnung.

Die 1805 erweiterten Statuten der Universität unterschieden – wie 1803 
– zwischen Ordinarien, Extraordinarien und Privatlehrern. Im Vorle-
sungsverzeichnis des Wintersemesters 180�/05 wurden die „Privatleh-
rer“ erstmals „Privat-Docenten“ genannt, offiziell erhielten sie diese 
Bezeichnung in den erneut geänderten Universitätsstatuten von 1806, 
in denen auch die erste Heidelberger Habilitationsordnung abgedruckt 
war. Privatdozenten waren zwar Mitglieder des Lehrkörpers, hatten 
aber keine Rechtsstellung und kein Gehalt. In den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts war die Habilitation in den meisten Fakultäten Vo-
raussetzung, um auf eine Professur berufen werden zu können; nur in 
der Theologischen Fakultät konnte man noch für einen längeren Zeit-
raum auch ohne Habilitation Professor werden. Die Pflichten und Rech-
te von Privatdozenten an der Universität Heidelberg wurden u.a. durch 
die Verordnungen des Engeren Senats von 1858, erneut 1872 geregelt: 
sie mussten pro Semester eine Lehrveranstaltung durchführen, bei einer 
unerlaubten zweisemestrigen Abwesenheit von der Universität drohte 
ihnen der Entzug der Lehrbefugnis (venia legendi).
 
Der Status und die Rechte eines außerordentlichen Professors (Extra-
ordinarius) waren auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch 
nicht klar definiert, es gab nach wie vor sowohl außerordentliche Pro-
fessoren mit Gehalt als auch solche ohne Gehalt. Ursprünglich wurden 
die meisten außerordentlichen Professoren an der eigenen Universität 
rekrutiert, indem hier wirkende Privatdozenten nach einigen Jahren zu 
außerordentlichen Professoren ernannt wurden. 
 
Änderungen durch Ministerialerlass von 1863
Seit 1863 unterschied das Ministerium des Innern zwischen „wirklichen 
außerordentlichen Professoren“, die ein Gehalt erhielten, und außeror-
dentlichen Professoren ohne Gehalt, die nur den Titel „außerordent-
licher Professor“ führen durften. 

Im Zuge der Expansion und weiteren fachlichen Differenzierung der 
Fakultäten, die von einem starken Anstieg der Studierendenzahlen be-



105

gleitet waren, wurden erstmals Maßnahmen angewandt, die sich auch 
bei späteren Expansionen der Studentenzahlen und Überfüllungskrisen 
wiederholen sollten. Die damals dringend notwendige Erweiterung des 
Lehrkörpers erfolgte in erster Linie durch die Neueinstellung von ko-
stengünstigen Lehrkräften. Wenn in den letzten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts ein neues Spezialgebiet eingeführt wurde, erhielten in 
vielen Fällen zunächst Privatdozenten (bevorzugt solche mit Profes-
sorentitel) einen Lehrauftrag. Wenn ihr Spezialgebiet stark nachgefragt 
wurde, wurden die betreffenden Privatdozenten nach einigen Jahren 
zum etatmäßigen außerordentlichen Professor (Extraordinarius) er-
nannt, und ihre Stellen waren im Staatshaushalt ausgewiesen. Mit die-
sem Vorgang stieg das betreffende Spezialgebiet oft in den Rang eines 
offiziellen Universitätsfaches auf. 

Es war sowohl im Interesse des Ministeriums als auch der Fakultäten, 
für ein neues Fach zuerst einen Extraordinarius zu berufen, denn das 
Gehalt eines etatmäßigen außerordentlichen Professors lag deutlich 
unter dem eines ordentlichen Professors; außerdem hatte ein außeror-
dentlicher Professor keinen Anspruch auf ein eigenes Institut, sondern 
er verblieb unter dem Dach des „Mutterfaches“ und hatte keinen Sitz 
in der Fakultät. Im Gegensatz dazu war die Einrichtung einer neuen or-
dentlichen Professur fast immer mit der kostspieligen Gründung eines 
Instituts bzw. einer Klinik verbunden. Ordinarien und (seit 190�) or-
dentliche Honorarprofessoren schützten sich so auch gegen Konkur-
renz, denn Extraordinarien waren den Ordinarien bei Abhaltung der 
großen Vorlesungen, bei welchen Kolleggelder anfielen, bei der Parti-
zipation an den Prüfungsgebühren oder bei der Entscheidung über die 
Kooptation von Kollegen in die Fakultät nicht gleichgestellt. Ordinari-
en fällten damit alle wichtigen Entscheidungen, sie mussten auch nicht 
Kolleggelder und Prüfungsgebühren mit den Extraordinarien teilen. 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden auf neu eingerichtete Fächer 
zunehmend außerordentliche Professoren von anderen Universitäten 
berufen (z.B. in der Geographie Alfred Hettner2); diese erhielten dann 
auch von Anfang an eine besoldete Stelle. 

2	 Biographie	 siehe	 Drüll,	 Heidelberger	 Gelehrtenlexikon	 �803-�932	 (�986)		
S.	���	f.
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Weitere Hierarchisierung der Hochschullehrer durch die Ministe-
rialerlässe vom 20. Mai 1903 und vom 29. Juli 1904
Im Ministerialerlass vom 20. Mai 1903 wurde der Status von Privatdo-
zenten, Honorarprofessoren und außerordentlichen Professoren erneut 
präzisiert. So hatten die Privatdozenten und die nicht beamteten außer-
ordentlichen Professoren, also jene Lehrenden, die von der Universität 
kein Gehalt erhielten, eine Vorlesung, ein Repetitorium (eine Übung) 
oder ein Examinatorium (Lehrveranstaltung zur Vorbereitung von Prü-
fungen) zu halten. Wenn sie zwei Semester lang ohne Beurlaubung 
keine Lehrveranstaltung durchführten, konnte ihnen die venia legendi 
entzogen werden. Privatdozenten und nicht beamtete außerordentliche 
Professoren konnten den Hörern ihrer Veranstaltungen Teilnahme-
Zeugnisse ausstellen sowie die Hörsäle und Bibliotheken benutzen.

Eine deutliche Hierarchisierung der Hochschullehrer mit genau defi-
nierten Rechten, Pflichten und Befugnissen erfolgte erst im Ministeri-
alerlass von 190�, der innerhalb des Lehrkörpers fünf Gruppen unter-
schied:
1.  Ordentliche Professoren (Ordinarien); sie waren besoldete Beamte 

und hatten in der Fakultät Sitz und Stimmrecht. 
2.  Ordentliche Honorarprofessoren; sie waren unbesoldet und hatten 

keinen Beamtenstatus, verfügten aber über den Rang eines Ordina-
rius mit Sitz und Stimme in der Fakultät.

3.  Etatmäßige außerordentliche Professoren (Extraordinarien) und 
etatmäßige Honorarprofessoren; sie erhielten ein Gehalt und hatten 
den Status eines Beamten, waren aber in der Fakultätssitzung ohne 
Sitz und Stimme.

�.  Nichtetatmäßige außerordentliche Professoren; sie wurden nicht be-
soldet und waren Privatdozenten mit Professorentitel, der ihnen frü-
hestens nach 12 Semestern Lehrtätigkeit verliehen werden konnte; 
in der Fakultät waren sie ohne Sitz und Stimme.

5.  Privatdozenten; sie waren unbesoldet und hatten in Fakultätssit-
zungen weder Sitz noch Stimme.

Neue Verfassung für die Universität 1919
Nach dem Ende der Monarchie wurde am 21. März 1919 vom ba-
dischen Ministerium des Kultus und Unterrichts eine neue Verfassung 
für die Universitäten Heidelberg und Freiburg/Br. erlassen, die sich 
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hinsichtlich der Kategorien des Lehrkörpers allerdings nur geringfügig 
von früheren Regelungen unterschied: 
1.  festbesoldete, beamtete Ordinarien 
2.  etatmäßige, beamtete außerordentliche Professoren 
3.  nichtetatmäßige und nicht beamtete ordentliche Honorarprofes-

soren 
�.  nichtetatmäßige und nicht beamtete außerordentliche Professoren 
5.  nichtetatmäßige und nicht beamtete Privatdozenten.

Privatdozenten konnten nun nach sechs Jahren auf Vorschlag der Fa-
kultät und Antrag des Senats von der Regierung zum nichtetatmäßigen, 
außerordentlichen Professor ernannt werden; mit diesem Titel war aber 
kein Amt verbunden. 

Die Verfassung von 1919 erlaubte – neben den Ordinarien – als Fa-
kultätsmitglieder auch jeweils ein bis zwei gewählte Vertreter der etat-
mäßigen außerordentlichen Professoren sowie der Honorarprofessoren, 
nichtetatmäßigen außerordentlichen Professoren und Privatdozenten. 
Ein erster Vorstoß zu einer erweiterten Fakultät war bereits 1911 durch 
wiederholte Anträge der Nichtordinarien erfolgt: damals erhielten etat-
mäßige außerordentliche Professoren und aktive Honorarprofessoren, 
die ein selbständiges Fach vertraten, in Angelegenheiten ihres Faches 
erstmals Sitz und Stimme in ihrer Fakultät. 

Der Lehrkörper während des Nationalsozialismus 1933-1945
In der vom badischen Minister des Kultus, des Unterrichts und der Ju-
stiz erlassenen Universitätsverfassung vom 21. August 1933 fehlte zwar 
eine explizite Aufzählung der verschiedenen Gruppen des Lehrkörpers. 
Allerdings wurden im Zusammenhang mit der Zusammensetzung der 
Senatsmitglieder folgende Kategorien genannt:
1.  ordentliche Professoren
2.  Honorarprofessoren
3.  planmäßige außerordentliche Professoren
�.  nichtplanmäßige außerordentliche Professoren
5.  Privatdozenten.
 
193� wurde die Habilitation mit dem neugeschaffenen Grad des Dok-
tor habilitus (Dr. habil.) abgeschlossen. Mit der Habilitation war damit 
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nicht mehr – wie bisher – automatisch die venia legendi (Lehrbefugnis) 
verbunden, sondern das Reichsministerium verlieh die Lehrbefugnis 
nach Bedarf der Universitäten und nach Feststellung der (politischen) 
Zuverlässigkeit der Kandidaten.
 
In der Reichs-Habilitations-Ordnung (RHO) von 1939 wurde schließ-
lich der „Dozent neuer Ordnung“ eingeführt, der erstmals mit Gehalt 
und Beamtenstatus („außerplanmäßiger Beamter auf Widerruf“) ver-
bunden war. Beamte konnten seit 1937 nur Personen deutschen oder 
artverwandten Blutes werden. Das Ministerium entschied weiterhin 
über Verleihung und Ablehnung der Lehrbefugnis. Die Position eines 
„Dozenten neuer Ordnung“ erhielten nur politisch zuverlässige Bewer-
ber, die anderen blieben Dr. habil. ohne Lehrbefugnis und ohne den 
Titel „Privatdozent“.

Die RHO von 1939 enthielt auch die Bestimmung, dass das Ministe-
rium Dozenten, die sich in Lehre und Forschung bewährt hatten, zu 
„außerplanmäßigen Professoren“ (apl. Professoren) ernennen konnte; 
damit sollten bewährte Dozenten besonders hervorgehoben werden. 
Mit der neuen Amtsbezeichnung „apl. Professor“ war jedoch keine Än-
derung der Rechtsstellung verbunden, also insbesondere keine Anwart-
schaft auf Ernennung zum planmäßigen Professor, kein Anrecht auf 
Vergütung oder andere vom Staat zu erwartende Vorteile. Vorschläge 
zur Ernennung zum apl. Professor waren in der Regel nach Ablauf einer 
sechsjährigen Dozentenzeit zulässig. Der Antrag wurde vom Dekan an 
den Reichsminister gestellt.

Die RHO von 1939 verfügte, dass der Reichsminister für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung auf Antrag innerhalb einer Übergangs-
zeit von einem Jahr die nach den bisherigen Bestimmungen ernann-
ten Privatdozenten und nicht beamteten außerordentlichen Professoren 
zu „Dozenten (neuer Ordnung)“ und „außerplanmäßigen Professoren“ 
ernennen konnte. In den Durchführungsbestimmungen hieß es hierzu 
weiter: Die Betreffenden, die bis zum 31. Dezember 1939 keinen An-
trag auf Ernennung zum Dozenten neuer Ordnung oder zum außerplan-
mäßigen Professor gestellt haben, gehen mit Wirkung vom 1. Januar 
19�0 ihrer Lehrbefugnis verlustig. Seit der Einführung des „außerplan-
mäßigen Professors“ fiel die Unterscheidung zwischen etatmäßigen 
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und nicht etatmäßigen außerordentlichen Professoren weg. Außeror-
dentliche Professoren waren seither stets besoldete Beamte.

Neue Satzung der Universität vom 8. August 1952
Die 19�5 vom Senat verabschiedete neue Satzung der Universität wur-
de vom Präsidenten des Landesbezirks Baden, Abteilung Kultus und 
Unterricht, außer Kraft gesetzt. Er forderte die Ausarbeitung einer neu-
en Satzung, die schließlich am 8. August 1952 genehmigt wurde. An 
der Gliederung des Lehrkörpers änderte sich – im Vergleich zu 19�5 
– allerdings nichts:
1.  ordentliche Professoren (Ordinarien), beamtet 
2.  planmäßige außerordentliche Professoren (Extraordinarien), beam-

tet
3.  Honorarprofessoren, nicht beamtet
�.  Privatdozenten mit dem Titel „Professor“ (= außerplanmäßiger Pro-

fessor), nicht beamtet
5.  Privatdozenten, nicht beamtet. 
Diese neue Satzung enthielt u.a. die Bestimmung, dass Privatdozenten 
auf Antrag der Fakultät von der Regierung zum außerplanmäßigen Pro-
fessor ernannt werden konnten: Die Ernennung gewährte keine Rech-
te und Ansprüche, machte insbesondere den Privatdozenten nicht zum 
Beamten.

Einführung einer neuen Besoldungsordnung im April 1964
Im Rahmen der 196� neu eingeführten Besoldungsordnung wurden 
drei Kategorien von Professoren bzw. drei Besoldungsgruppen unter-
schieden. 
–  Professoren der Besoldungsgruppe AH �, Ordinarien
–  Professoren der Besoldungsgruppe AH 3, planmäßige außerordent-

liche Professoren
–  Professoren der Besoldungsgruppe AH 2, besoldete Privatdozenten 

(1969-1979/80 Universitätsdozenten) und habilitierte Akademische 
Räte.

Verabschiedung der neuen Grundordnung der Universität Heidel-
berg am 16. Juni 1969
Das baden-württembergische Hochschulgesetz vom 19. März 1968 
verpflichtete die Universitäten des Landes, sich jeweils eine Grundord-
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nung (Satzung) zu geben. Am 31. März 1969 wurde die neue Grund-
ordnung für die Universität Heidelberg durch die Grundordnungsver-
sammlung beschlossen und von der Landesregierung am 16. Juni 1969 
verabschiedet.

Neu in der Gliederung des Lehrpersonals waren die auf Lebenszeit be-
amteten Wissenschaftlichen Räte sowie die zu Beamten auf Widerruf 
ernannten Universitätsdozenten. Die Gruppierung der aktiven Univer-
sitätslehrer lautete jetzt: 
1.  Ordentliche Professoren (Lehrstuhlinhaber), Beamte auf Lebens-

zeit.
2.  Außerordentliche Professoren, Beamte auf Lebenszeit.
3.  Abteilungsvorsteher und Wissenschaftliche Räte, Beamte auf Le-

benszeit; die Ernennung setzte eine Habilitation voraus; dem Er-
nennungsvorschlag der Universität waren Gutachten von zwei 
Lehrstuhlinhabern anderer Hochschulen beizufügen. Die Amtsbe-
zeichnung „Wissenschaftlicher Rat (und Professor)“ blieb bis 1978 
bestehen.

�.  Außerplanmäßige Professoren; eine Verleihung der Bezeichnung 
„außerplanmäßiger Professor“ an Privatdozenten (und auch an 
Universitätsdozenten, die den Status des Beamten auf Widerruf be-
hielten) konnte nach 6 Jahren Lehre auf Vorschlag der Universität 
vom Kultusministerium erfolgen.

5.  Universitätsdozenten (Beamte auf Widerruf, 1969 bis 1979/80) mit 
Besoldung; dazu konnten auf Vorschlag der Universität Privatdo-
zenten ernannt werden, die keinen anderen Hauptberuf hatten.

6.  Privatdozenten, die nicht hauptberuflich an der Universität beschäf-
tigt waren. Wenn der Lehrverpflichtung zwei Semester lang nicht 
nachgekommen wurde, erlosch die Lehrbefugnis. 

7.  Honorarprofessoren.

Die Grundordnung von 1969 sah auch die Schaffung von Gremien vor, 
in die alle an der Universität vertretenen Gruppen – Hochschullehrer, 
wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter und Studie-
rende – Vertreter wählen konnten. So entstand die „Gruppenuniversi-
tät“, die heute noch die gültige Organisationsform darstellt.
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Einführung der C-Besoldung im Jahr 1975
Mit dem Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des 
Besoldungsrechts in Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 wurde die 
Besoldungsordnung AH oder H durch die Besoldungsordnung C mit 
vier Besoldungsgruppen ersetzt. Die Besoldungsgruppen C 2 bis C � 
waren für Hochschullehrer vorgesehen und in 15 Dienstaltersstufen un-
terteilt. 
–  C � Professor, Ordinarius, entsprach dem früheren AH � Professor
–  C 3 Professor, bisheriger Wissenschaftlicher Rat und Professor mit, 

aber auch ohne Leitungsbefugnis (Leitung einer Abteilung oder 
eines Instituts), entsprach dem früheren AH 3 Professor bzw. dem 
auf Lebenszeit beamteten außerordentlichen Professor

–  C 2 Professor, Wissenschaftlicher Rat und Professor (ohne Lei-
tungsbefugnis), Hochschuldozent, entsprach dem früheren AH 2 
Professor. 

Andere wichtige Änderungen in den 1960er und 1970er Jahren
Ab 1965 erhielten alle etatmäßigen außerordentlichen Professoren das 
Recht der Teilnahme an Fakultätssitzungen. Seit 1977 wurde zwischen 
einem Fakultätsrat und einem Erweiterten Fakultätsrat, in dem alle Ha-
bilitierten Sitz und Stimme hatten, unterschieden.

Das Universitätsgesetz vom 22. November 1977 verbot Hausberu-
fungen bei der Rekrutierung von Professoren. Ordinarien, die ab dem 
1. Januar 1978 berufen wurden, werden nicht mehr emeritiert, sondern 
pensioniert. Da Emeriti das frühere Gehalt in voller Höhe weiter bezo-
gen, war dies für pensionierte Professoren mit einer deutlichen finanzi-
ellen Einbuße verbunden.

Einführung der W-Besoldung im Jahr 2005
Die Bundesbesoldungsordnung C, die für die vor 2005 berufenen Pro-
fessoren auch heute noch gilt, hat nach dem Dienstalter aufsteigende 
Grundgehälter, d.h. ein älterer Beamter verdient mehr als ein jüngerer. 
Im Rahmen der Besoldungsordnung W wurde eine einheitliche Pro-
fessorenbesoldung eingeführt, die eine altersunabhängige, leistungso-
rientierte Vergütung zum Ziel hat. Die Sätze für das Grundgehalt sind  
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wesentlich niedriger als in der früheren Besoldungsordnung C, aller-
dings können heute mehr Zulagen für besondere Leistungen gewährt 
werden. 

Bei der W-Besoldung werden drei Stufen unterschieden: 
–  W 3 Professor, entspricht formal dem früheren C � Professor
–  W 2 Professor, entspricht formal dem früheren C 3 Professor 
–  W 1 Juniorprofessor; befristet. 

Quellennachweis
Akten im Universitätsarchiv Heidelberg: RA 2�3, RA 2��, RA 661, 

RA 1128, B-1011/1, B-1011/�, B-3�20/1.
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Zeittafel
Ordinarien, Extraordinarien, Assessoren, außerplanmäßige 

Professoren, Honorarprofessoren, Privatdozenten 
an der Universität Heidelberg 1386-20051

1386 
Von 1386 bis Mitte des 16. Jahrhunderts gibt es an der Universität Hei-
delberg (ordentliche) Professoren (doctores, professores ordinarii) und 
amtierende Magister (magistri legentes et regentes). Magister sind ver-
pflichtet, nach Erwerb des Magistergrades zwei Jahre lang unentgeltlich 
Unterricht zu erteilen, um zum amtierenden Magister aufzusteigen. Die 
Anzahl der Lehrenden beträgt bis 1558: maximal bis zu 7 Professoren 
an jeder der drei oberen Fakultäten (theologische, rechtswissenschaft-
liche, medizinische) und bis zu �0 Lehrende an der Artisten-Fakultät.

1558
Kurfürst Ottheinrich regelt in seinen Statuten 1558 Lehrkörperstruk-
tur, Lehrinhalte und Bezeichnung der Lehrstühle neu: er legt erstmals 
die Anzahl der Ordinarien und deren Lehrfächer fest, er bestimmt die 
Rangfolge der Lehrstühle und die damit verbundene Besoldung dieser 
Professoren (<professorn, die weren doctors, licentiati oder magistri>). 
Die Zahl der Ordinarien ist seit 1558: 15 Ordinarien, davon 3 Theolo-
gen, � Juristen, 3 Mediziner, 5 Artisten; die Anzahl der außerordent-
lichen (a.o.) Professoren, auch Extraordinarien genannt2, ist dagegen 
nicht vorgeschrieben. 
 
Die Bezeichnung eines <außerordentlichen> Professors taucht aller-
dings bereits vor Bekanntgabe der Ottheinrichschen Statuten in den 
Rektoratsakten auf: 1555 wird Johann Geisselbach3 für das Fach Ge-
schichte eine <professio extraordinaria> mit einer Besoldung von 30  

 
 
 
�	 Siehe	ergänzend:	Dagmar Drüll – peter meusburger:	Die	Gliederung	des	Lehr-

körpers	der	Universität	Heidelberg	im	Laufe	der	Jahrhunderte.	Online	erschienen.
2	 tHorbecke,	�89�,	S.	24,	47,	67,	85,	��2.
3	 Biographie	 siehe	 Drüll,	 Heidelberger	 Gelehrtenlexikon	 �386-�65�,	 2002,		

S.	�69	f.

11�
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Gulden verliehen.� Seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert werden 
mehrfach Extraordinarien mit und ohne Gehalt, vor Allem für Hebrä-
isch, Ethik, Mathematik und Geschichte ernannt. 

1786
Die Statuten Kurfürst Carl Theodors von 1786 unterscheiden zwischen 
Ordinarien und <Professor Extraordinarius oder Assessor>,5 ansonsten 
bleibt die Anzahl der Professoren fast unverändert bestehen. 

1803
Kurfürst Carl Friedrich von Baden (1728-1811; seit 1806 Großherzog) 
legt 1803 Lehrfächer und Anzahl der Ordinarien genau fest: in der 
„Kirchlichen Section“ (Theologischen Fakultät) 9 Lehrstuhlinhaber, in 
der „Staatsrechtlichen Section“ (Juristischen Fakultät) 5, in der „Ärzt-
lichen Section“ (Medizinischen Fakultät) 6, in der „Staatswirthschaft-
lichen Section“, die 1822 der Philosophischen Fakultät angeschlossen 
wird, 3 bis � und in der „Allgemeinen Section“ (Philosophischen Fa-
kultät) 6 bis 7 ordentliche Professoren.6 Daneben werden ohne nähere 
weitere Angaben außerordentliche Professoren und Privatlehrer (ein 
„auf seine Hand lesender Lehrer (doctor vel magister legens)“7 erwähnt. 
Bei den Privatlehrern handelt es sich um Privatdozenten: Die erste Hei-
delberger Habilitationsordnung ist in den Universitätsstatuten vom 20. 
Januar 1806 enthalten.8 Damit werden die bisherigen Privatlehrer zwar 
Mitglieder des Lehrkörpers, haben aber keine Rechtsstellung inne. 

1863
Der Status der außerordentlichen Professoren ist anfangs noch nicht 
klar umrissen, denn es gibt sowohl außerordentliche Professoren mit 
Gehalt als auch solche ohne Gehalt. Seit Anfang der 60-er Jahre unter-
scheidet das Ministerium des Innern – neben den Ordinarien und den 
Privatdozenten – zwischen 
–  „wirklichen“ a.o. Professoren (verbeamtet und mit Besoldung, also 

etatmäßig) und 

4	 UAH	RA	659	folio	(abgekürzt	fol.)	204	verso	(abgekürzt	v.),	RA	666		fol.	52	v.
5	 tHorbecke,	�89�,	S.	328.
6	 Jellinek,	�908,	S.	5	f.,	Nr.	22-26.
7	 Ebenda,	S.	�0,	Nr.	37.
8	 Siehe	UAH	RA	��28,	783,	S.	332,	RA	244;	Jellinek,	�908,	S.	38-4�.
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–  „blos charakterisirten“ Professoren, die nur den Titel führen dürfen 
und nicht im Etat vorgesehen sind.9

1872
Am 16. April 1858 wird bereits vom Engeren Senat eine „Verordnung 
über die Verpflichtungen der Privatdocenten an der Universität Heidel-
berg“ vorgelegt, erneut 1872. Der Ministerialerlass erfolgt am 26. Janu-
ar 1872 und – unwesentlich erweitert – am 20. Mai 1903. Darin werden 
nicht nur der Status der Privatdozenten, sondern auch die Rechte und 
Verpflichtungen der Honorarprofessoren und a.o. Professoren festge-
legt. So haben sie (außer den Honorarprofessoren) eine Vorlesung, ein 
Repetitorium oder ein Examinatorium zu halten, das Fehlen von zwei 
Semestern ohne Beurlaubung führt zum Entzug der venia legendi.10

1904
Eine Hierarchisierung der Hochschullehrer in fünf Gruppen erfolgt im 
Ministerialerlass vom 29. Juli 190�:11

1.  ordentliche Professoren (Ordinarien) – besoldete Beamte, mit Sitz 
und Stimme in der Fakultät

2.  ordentliche Honorarprofessoren – Ordinarienrang, mit Sitz und 
Stimme in der Fakultät, aber unbesoldet und ohne Beamtenstatus

3.  etatmäßige außerordentliche Professoren (Extraordinarien) und 
etatmäßige Honorarprofessoren – besoldete Beamte, ohne Sitz und 
Stimme in der Fakultät 

�.  nichtetatmäßige außerordentliche Professoren – unbesoldete Pri-
vatdozenten mit Professorentitel und ohne Sitz und Stimme in der 
Fakultät. Der Professorentitel kann ihnen frühestens nach 12 Seme-
stern Lehrtätigkeit verliehen werden

5.  Privatdozenten – unbesoldet und ohne Sitz und Stimme in der Fa-
kultät.

1919
Am 17. März 1919 erlässt die badische vorläufige Volksregierung „un-
ter Aufhebung entgegenstehender Vorschriften“ eine neue Verfassung 
für die Universitäten Heidelberg und Freiburg: der „Verfassung der 

9	 Weisert,	Die	Verfassung,	�974,	S.	�03.
�0	 Jellinek,	�908,	S.	55	f.
��	 Ebenda,	S.	53	f.
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Fakultäten“ folgt die „Verfassung der Gesamtuniversität“ nach.12 1919 
sind die Mitglieder des Lehrkörpers aufgeteilt in: 
–  festbesoldete, verbeamtete Ordinarien 
–  etatmäßige, verbeamtete außerordentliche Professoren 
–  nichtetatmäßige und nicht beamtete Dozenten: den o. Honorarpro-

fessoren, außerordentlichen Professoren und den Privatdozenten.13

Privatdozenten können – wie bereits 190� – meist nach 6 Jahren durch 
die Regierung auf Antrag des Senats nach Vorschlag der Fakultät zum 
außeretatmäßigen außerordentlichen Professor ernannt werden, d.i. 
„eine Betitelung, aber kein Amt“ wie es ausdrücklich heißt.1�

Ende 1923
Badischer Landtag beschließt Gesetz über die Festsetzung der Alters-
grenze bei Professoren von 68 auf 65 Jahre.

1933
In der Verfassung der Badischen Hochschulen vom 21. August 1933 in 
der Fassung vom 17. Januar 193� werden genannt: 
–  ordentliche Professoren
–  Honorarprofessoren
–  planmäßige und nichtplanmäßige außerordentliche Professoren
–  (Privat-)Dozenten.15

17. Februar 1939
Grundlegendes in der Stellung der Dozenten ändert sich in der Reichs-
Habilitations-Ordnung vom 17. Februar 1939: Nach wie vor entscheidet 
das Ministerium über Verleihung und Ablehnung der Lehrbefugnis.16 
Neu jedoch ist, dass mit der Verleihung der venia legendi der „Bewer-
ber unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum Dozenten ernannt“  
 
 

�2	 Siehe	UAH	H-IV-�02/�45	Nr.	�39a.
�3	 UAH	B-�0��/�.
�4	 Denkschrift	 über	 die	 Universitätsverhältnisse,	 verfaßt	 im	 Auftrag	 des	 Akade-

mischen	Senats	der	Universität	Freiburg/Br.	Freiburg	und	Leipzig	�9�9.	S.	�3	in:	
UAH	B-�0��/�.

�5	 UAH	B-�0��/4	letzte	Seiten.
�6	 Reichs-Habilitations-Ordnung,	§�7.
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wird. Der Dozent ist damit „außerplanmäßiger Beamter auf Wider-
ruf“.17 Beamter werden kann nur, wer „deutschen oder artverwandten 
Blutes“ ist.18 Er kann „mit Dienstbezügen in den Ruhestand“ versetzt 
werden, „wenn er infolge von Krankheit, Verwundung oder sonstiger 
Beschädigung ... dienstunfähig geworden ist ... oder wenn er die Alters-
grenze erreicht hat“.19 In der Reichs-Habilitations-Ordnung von 1939 
heißt es weiter: das Ministerium kann „Dozenten, die sich in Lehre und 
Forschung bewährt haben, zu außerplanmäßigen (apl.) Professoren er-
nennen“.20 „Die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor soll dem 
Bedürfnis nach Hervorhebung bewährter Dozenten dienen. 

Die Bezeichnung außerplanmäßiger Professor ist kein Titel, sondern 
eine Amtsbezeichnung. Eine Änderung der Rechtsstellung gegenüber 
derjenigen der Dozenten hat die Ernennung nicht zur Folge. Sie gewährt 
keine Anwartschaft auf Ernennung zum planmäßigen Professor, kein 
Anrecht auf Vergütung oder andere vom Staat zu erwartende Vorteile 
... Vorschläge auf Ernennung zum außerplanmäßigen Professor sind in 
der Regel nach Ablauf einer sechs-jährigen Dozentenzeit ... zulässig ...“ 
Der Antrag wird vom Dekan an den Reichsminister für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung gestellt.21 

Die in der Reichs-Habilitations-Ordnung enthaltenen o.g. §§ 17 und 18 
„gelten nicht für die nach den bisherigen Bestimmungen zugelassenen 
Dozenten (Privatdozenten) und nicht beamteten außerordentlichen Pro-
fessoren; der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung kann auf Antrag innerhalb einer Übergangszeit von einem Jahr 
die nach den bisherigen Bestimmungen ernannten Dozenten und nicht 
beamteten außerordentlichen Professoren zu Dozenten (neuer Ordnung) 
und außerplanmäßigen Professoren ernennen“.22 In den Durchführungs-
bestimmungen heißt es hierzu weiter: Die Betreffenden, die bis zum 
31. Dezember 1939 keinen Antrag auf Ernennung zum Dozenten neuer  
 

�7	 Ebenda,	§�7.
�8	 Deutsches	Beamtengesetz	vom	26.	Januar	�937,	§25.
�9	 Ebenda,	§76.
20	 Reichs-Habilitations-Ordnung,	§�8.
2�	 Durchführungsbestimmungen	 und	 Erläuterungen	 der	 Reichs-Habilitations-Ord-

nung	von	�939,	§�8.
22	 Abschnitt	III	der	Reichs-Habilitations-Ordnung	vom	�7.	Februar	�939.
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Ordnung oder zum apl. Professor gestellt haben, „gehen mit Wirkung 
vom 1. Januar 19�0 ihrer Lehrbefugnis verlustig“.

1945
19�5 bereitet der sogenannte Dreizehnerausschuss (13 politisch nicht-
belastete, z.T. im Dritten Reich entlassene Heidelberger Universitäts-
lehrer) eine Satzung für die Universität nach dem Muster der Verfas-
sung von 1919 vor, die am 22. November 19�5 vom Engeren Senat 
beschlossen und am 28. November 19�5 vom Präsidenten des Landes-
bezirks Baden genehmigt wird.23 Darin ist die 1939 in der Reichs-Ha-
bilitations-Ordnung erlassene Bestimmung, Dozenten zu außerplanmä-
ßigen Beamten auf Widerruf zu bestellen, wieder aufgehoben. Denn in 
§7 werden die Lehrer der Universität wie folgt aufgezählt: 
1.  ordentliche Professoren (Ordinarien) – Staatsbeamte
2.  planmäßige außerordentliche Professoren (Extraordinarien) – Staats-

beamte
3.  Honorarprofessoren – nicht beamtet
�.  Privatdozenten mit dem Titel „Professor“ (außerplanmäßige Profes-

soren) – nicht beamtet
5.  Privatdozenten ohne diesen Titel – nicht beamtet.

8. August 1952
Die 19�5 genehmigte Satzung der Universität wird vom Präsidenten 
des Landesbezirks Baden, Abteilung Kultus und Unterricht, außer 
Kraft gesetzt und die Ausarbeitung eines neuen Entwurfs gefordert; die 
Neufassung wird am 8. August 1952 genehmigt. Am Status der Profes-
soren ändert sich – im Vergleich zu 19�5 – nichts. Die Gliederung des 
Lehrkörpers ist wie folgt:
1.  planmäßige (verbeamtete) Lehrkräfte, zu denen die ordentlichen 

Professoren und die planmäßigen außerordentlichen Professoren 
gehören 

2.  außerplanmäßige (nicht beamtete) Lehrkräfte, zu denen die Hono-
rarprofessoren, Privatdozenten mit dem Titel „Professor“ (= außer-
planmäßige Professoren) sowie die Privatdozenten ohne diesen Titel 
zählen. 

23	 Satzung	der	Universität	[von	�945/�952].
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„Privatdozenten können auf Antrag der Fakultät von der Regierung zum 
außerplanmäßigen Professor ernannt werden ... Die Ernennung gewährt 
keine Rechte und Ansprüche, macht insbesondere den Privatdozenten 
nicht zum Beamten ... “.2�

1964
In der im April 196� neu eingeführten Besoldungsordnung werden in 
Baden-Württemberg drei Kategorien von Professoren bzw. drei Besol-
dungsgruppen unterschieden: 
–  Professoren der Besoldungsgruppe AH �: Ordinarien
–  Professoren der Besoldungsgruppe AH 3: planmäßige außerordent-

liche Professoren
–  Professoren der Besoldungsgruppe AH 2, besoldete Privatdozenten 

und habilitierte Akademische Räte.

16. Juni 1969
Das baden-württembergische Hochschulgesetz vom 19. März 1968 
verpflichtet die Universitäten des Landes sich jeweils eine Grundord-
nung, also eine neue Satzung, zu geben. Am 31. März 1969 wird die 
neue Grundordnung für die Universität Heidelberg durch die Grund-
ordnungsversammlung und von der Landesregierung am 16. Juni 1969 
verabschiedet.

Hierin sind in der Gliederung der Lehrpersonen die auf Lebenszeit ver-
beamteten Wissenschaftlichen Räte sowie die zu Beamten auf Widerruf 
ernannten Universitätsdozenten neu aufgenommen (siehe unter 17. Fe-
bruar 1939). Die Aufstellung der Universitätslehrer sieht jetzt folgen-
dermaßen aus: 
1.  ordentliche Professoren – Beamte auf Lebenszeit
2.  außerordentliche Professoren – Beamte auf Lebenszeit
3.  Abteilungsvorsteher und Wissenschaftliche Räte – Beamte auf Le-

benszeit; Ernennung setzt Habilitation voraus; dem Ernennungsvor-
schlag der Universität gehen Gutachten von zwei Lehrstuhlinhabern 
an anderen Hochschulen voraus

�.  außerplanmäßige Professoren – Verleihung der Bezeichnung apl. 
Prof. an Privatdozenten (und auch an Universitätsdozenten, die den  
 

24	 Satzung	der	Universität	[von	�945/�952]	§��.
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Status des Beamten auf Widerruf behalten) kann nach 6 Jahren Leh-
re auf Vorschlag der Universität vom Kultusministerium erfolgen

5.  Universitätsdozenten – Ernennung von Privatdozenten, die keinen 
anderen Hauptberuf haben, auf Vorschlag der Universität zu Beam-
ten auf Widerruf (bis 1979/80)

6.  Privatdozenten – Lehrbefugnis erlischt nach zwei Semestern, in de-
nen der Lehrverpflichtung nicht nachgekommen wird

7.  Honorarprofessoren.

27. Juli 1973
In der Gliederung der Mitglieder des Lehrkörpers im Hochschulge-
setz in der Fassung von 1973 ist die einzige Änderung gegenüber der 
Grundordnung von 1969 der Wegfall der Bezeichnung „Abteilungs-
vorsteher“; es bleibt die Amtsbezeichnung des Wissenschaftlichen Rats 
(und Professors) bis 1978.

23. Mai 1975
Das Zweite Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besol-
dungsrechts in Bund und Ländern führt die Bezeichnungen nach der 
neuen Besoldungsordnung ein (bis 2005):
–  Besoldungsgruppe C� (vorher: AH �): Ordinarius, Lehrstuhlinhaber 
–  Besoldungsgruppe C3 (vorher: AH 3): auf Lebenszeit verbeamteter  

Professor, kein Lehrstuhlinhaber 
–  Besoldungsgruppe C2 (vorher: AH 2): Wissenschaftlicher Rat und 

Professor.

22. November 1977
Universitätsgesetz verbietet Hausberufungen für Professoren.

1978
Nach 1977 berufene Ordinarien werden nicht mehr emeritiert, sondern 
pensioniert. 
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1. Januar 2005
Das Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung vom 16. Febru-
ar 200225 ist seit Januar 2005 in Baden-Württemberg gültig. Es führt 
eine einheitliche Besoldung für beamtete Professoren, die W-Besol-
dungsordnung (W steht für Wissenschaft), neu ein, die die bisherige, 
auf Dienstalter beruhende Vergütung durch eine leistungsorientierte 
Bezahlung – neben einem festen Grundgehalt – ablöst. Dieses System 
umfasst drei Stufen: 
–  Besoldungsgruppe W3 entspricht formal vormals C� 
–  Besoldungsgruppe W2 entspricht formal vormals C3
–  Besoldungsgruppe W1; Amtsbezeichnung: Juniorprofessor; dieser 

ist ein für die Dauer von bis zu vier Jahren zu einem Beamten auf 
Zeit ernannter Promovierter mit einer summa cum laude benoteten 
Dissertation ohne Verpflichtung zur Habilitation im Laufe seiner 
weiteren universitären Karriere.

Quellennachweis
Akten im Universitätsarchiv Heidelberg (UAH): RA 2�3, RA 2��, RA 
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